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Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, 
sehr geehrter Versicherungsnehmer,

nachfolgend erhalten Sie alle notwendigen Informationen 
und Vertragsunterlagen zu dem von Ihnen gewünschten 
Versicherungsschutz. 

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die Ver-
sicherungsbedingungen sowie die gesetzlichen Bestim-
mungen. Der konkret zwischen Ihnen und uns vereinbarte 
Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen. 

Zugunsten der Übersichtlichkeit der Versicherungsbedin-
gungen verzichten wir auf die Nennung verschiedener 

Geschlechtsformen. Soweit wir in den Versicherungsunterla-
gen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versicherungs-
nehmer, Ehegatte) verwenden, sind dabei auch immer die 
anderen Geschlechtsformen gemeint. Somit sind personen-
bezogene Formulierungen geschlechtsneutral zu verstehen.
 
Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler 
gerne zur Verfügung.

Ihre
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH
(Assekuradeur)

Vertragsinformationen 
und Versicherungsbedingungen

für Ihre -Versicherung der ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH



Produkt: Wohngebäudeversicherung CIF4ALL 
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die 
vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbe-
dingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Wohngebäudeversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschäden infolge eines Versiche-
rungsfalls. 

Was ist versichert? 
P Die Wohngebäudeversicherung versichert Ihr Ge-

bäude, das Gebäudezubehör, die Gebäudebestand-
teile und unmittelbar an das Gebäude anschließende 
Terrassen, die beschädigt oder zerstört werden oder 
infolge eines Versicherungsfalls abhandenkommen. 

P Versicherte Gefahren: 
P Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Ex-

/Implosion; 
P Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner 

Teile oder seiner Ladung; 
P Leitungswasser; 
P Sturm oder Hagel. 

P Zusätzlich sind versichert, sofern vereinbart: 
P Weitere Elementargefahren (Überschwemmung, 

Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch); 

P Ableitungsrohre auf und außerhalb des Versiche-
rungsgrundstücks. 

P Versichert sind die infolge eines Schadenfalls notwen-
digen und tatsächlich angefallenen Kosten: 
P Schadenabwendungs- und Minderungskosten; 
P Aufräum- und Abbruchkosten; 
P Bewegungs- und Schutzkosten. 

P Der Versicherungsschutz ist ausreichend, wenn die er-
mittelte Versicherungssumme dem vereinbarten 
Versi-cherungswert entspricht. 

Was ist nicht versichert? 
Nicht versichert sind 

O in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber 
ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder Woh-
nungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt; 

O elektronisch gespeicherte Daten und Programme.. 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
! Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versiche-

rungsschutz eingeschränkt sein kann. In jedem Fall
besteht kein Versicherungsschutz bei Schäden durch
! Krieg;
! Innere Unruhen;
! Kernenergie;
! Schwamm;
! Sturmflut;
! Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden.

Wo bin ich versichert? 
P Der Versicherungsschutz gilt für den im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort. 



Produkt: Wohngebäudeversicherung CIF4ALL 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
- Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt

wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung
kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich Ihre vorhandenen Risikoumstände verändert haben. So kann der Versiche-
rungsschutz den zwischenzeitlichen Veränderungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen.

- Es ist möglich, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert
werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensvermeidung zumutbar ist.

- Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns
durch wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen.

- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.

Wann und wie zahle ich? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich 
oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen. Eine 
unterjährige Zahlungsweise (Mindestrate 25,00 €) ist nur in Verbindung mit einem SEPA-Lastschriftmandat möglich. Erlischt das 
SEPA-Lastschriftmandat, ändert sich die Zahlweise in einen jährlichen Zahlungsrhythmus. 

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig 
und vollständig erfolgt. Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertag. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungs-
jahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen). Ebenfalls können Sie und wir 
nach dem Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen. 
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  Kundeninformation

Stand: 01.01.2024

Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen zum Vertragsverhältnis geben, die für alle bei uns 
abgeschlossenen Verträge von Bedeutung sind. Da es sich um einen Überblick handelt, sind die Regelungen 
nicht abschließend. Bitte beachten Sie daher auch die benannten Verweise.    

Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
Königinstraße 28, 80802 München
Handelsregister: Registergericht München HRB 75727
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: München
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Klaus-Peter Röhler
Vorstand: Frank Sommerfeld (Vorsitzender)
Dr. Lucie Bakker, Laura Gersch, Dr. Jan Malmendier, Dr. Dirk 
Steingröver, Dr. Rolf Wiswesser, Ulrike Zeiler

Vertreten durch 
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH, in Vollmacht für den 
Versicherer (nachfolgende Abkürzung „ConceptIF PRO & BIZ“)
Barmbeker Str. 6a, 22303 Hamburg, 
Geschäftsführer: Andreas Hackbarth, Wolfgang Pranghe, 
Andreas Szwalkiewicz
Handelsregister Hamburg: HR B 130095
Tel.: 040 - 69 63 55 - 440, Fax: - 109, pro@conceptif.de 

Hauptgeschäftstätigkeit
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im 
Abschluss und in der Verwaltung von Versicherungen.

Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) - Sektor Versicherungs-
aufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Merkmale der Versicherungsleistung
Für Ihren Vertrag gelten das Informationsblatt zu Versiche-
rungsprodukten, die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarun-
gen/Klauseln sowie ggf. die Satzung und das Merkblatt zur 
Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen 
vollständig erhalten haben und ob Sie rechtzeitig von die-
sen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung 
ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den weiteren 
Vertragsbestimmungen.

Gesamtpreis der Versicherung
Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steu-
ern und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie bitte 
dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und 
unserem Antrag sowie später dem Versicherungsschein.

Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden 

nicht erhoben. Erhoben werden lediglich Kosten für Mahnungen 
sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.

Prämie
Der im Versicherungsschein ausgewiesene erste Beitrag ist 
unverzüglich nach Ablauf der Widerrufsfrist zu zahlen. Bei 
Lastschrifteinzug ziehen wir den Betrag erst nach dieser 
Frist ein. Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beitragszah-
lung, weil der Versicherer im Falle eines Zahlungsverzuges 
nach § 37 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum Rücktritt 
berechtigt und im Versicherungsfall leistungsfrei sein kann. 
Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung lesen 
Sie bitte die Regelung im Gesetz und in den Vertragsbedin-
gungen. Die Lastschriftermächtigung wird mit Antragsun-
terzeichnung erklärt, wenn dort die Kontodaten vollständig 
eingetragen sind. Abweichende Erklärungen sind in einer 
gesonderten Lastschriftermächtigung vorzunehmen.

Gültigkeitsdauer von Angeboten
Soweit im Angebot oder den Vertragsbestimmungen nichts 
Abweichendes geregelt ist, halten wir uns für höchstens 
einen Monat an ein Angebot gebunden.

Risikohinweise für Finanzdienstleistungen
Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistun-
gen, dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung 
marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die der Ver-
sicherer keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirt-
schaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige 
Erträge. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informa-
tionsblatt zu Versicherungsprodukten.

Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung 
eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt des Versiche-
rungsscheines nach schriftlicher Antragstellung (Antrags-
modell) zustande. Die Vertragsinformationen nach § 7 VVG 
müssen jeweils rechtzeitig vor Vertragserklärung vorliegen, 
falls darauf nicht ausdrücklich verzichtet wurde.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des 
Versicherungsscheins (rechtzeitiger Zahlung des ersten Bei-
trags nach Ziff. 9), jedoch nicht vor dem darin benannten 
Vertragsbeginn. Wird der erste Beitrag erst nach diesem 
Zeitpunkt eingefordert, dann aber unverzüglich gezahlt, 
so beginnt der Versicherungsschutz zu dem benannten 
Vertragsbeginn. Sollte aufgrund einer Gesetzesänderung 
oder Änderung der Rechtsprechung eine Anpassung der 
Vertragsbedingungen erforderlich werden, wird diese wirk-
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sam, wenn Sie den Vertrag nach Zugang des begründeten 
Änderungsvorschlages des Versicherers durch Prämienfort-
zahlung oder durch die widerspruchslose Hinnahme der 
Belastung Ihres Kontos durch Lastschrift auf Grund einer 
Einzugsermächtigung einverständlich fortsetzen. Vorausset-
zung ist, dass die Änderung für Sie zumutbar ist, Sie auf die 
Rechtswirkung ausdrücklich vorher hingewiesen und Ihnen 
das Recht zum Widerspruch eingeräumt wurden.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Diese Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die weiteren Informationen gemäß § 7 Abs. 1 und 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an 
die ConceptIF PRO & BIZ.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versi-
cherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ver-
sicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag 
in Höhe von 1/360 der Jahresprämie multipliziert mit 
der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz 
bestanden hat. Die Erstattung zurückzuzahlender Bei-
träge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksa-
me Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zin-
sen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Laufzeit
Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Informations-

blatt zu Versicherungsprodukten, dem Antrag bzw. dem Ver-
sicherungsschein.

Vertragsbeendigung
Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abge-
schlossen. Das Versicherungsverhältnis verlängert sich still-
schweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in 
Textform zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer von mehr 
als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf 
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten gekündigt werden. Abweichende Regelungen können 
sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Pro-
dukten ergeben (siehe Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten).

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht
Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet 
deutsches Recht Anwendung. Für Rechtsstreitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag sind örtlich 
sowohl die Gerichte in Hamburg zuständig. Für Klagen des 
Versicherers gegen den Versicherungsnehmer richtet sich 
die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem 
Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der 
Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG kann eine abwei-
chende Vereinbarung getroffen werden.

Vertragssprache
Für den Vertrag einschließlich Vorabinformationen und für 
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages 
kommt ausschließlich die deutsche Sprache zur Anwendung.

Beschwerdeverfahren
Der Versicherer ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann e.V. 
An den Versicherungsombudsmann können Sie Beschwer-
den richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel. aus dem Inland: 0800 3696000 (kostenfrei)
Fax aus dem Inland: 0800 3699000 (kostenfrei)
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde 
richten.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Anzeige- und Mitteilungspflichten
Beantworten Sie die Fragen in den Antrags- und den weite-
ren Vertrags- und Schadenformularen vollständig und richtig.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsver-
mittler machen möchten, sind unverzüglich gegenüber der 
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ConceptIF PRO & BIZ schriftlich nachzuholen.
Der Versicherungsschutz ist gefährdet, wenn Sie unrichtige 
oder unvollständige Angaben machen.
Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie 
weiterer Obliegenheiten kann den Versicherer berechtigen 
vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupas-
sen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des Versi-
cherers führen kann.
Beachten Sie dazu die Regelungen in den Allgemeinen und 
Besonderen Versicherungsbedingungen. 

Einwilligungsklausel nach der DSGVO und dem 
Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass die ConceptIF PRO & BIZ Underwri-
ting GmbH, die ConceptIF Group AG und die ConceptIF 
GmbH (im folgenden „ConceptIF“) im erforderlichen Um-
fang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der 
Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Ri-
siko-/Vertragsänderungen) ergeben, an den Versicherer 
als risikotragenden Versicherer und Rückversicherer zur 
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rück-
versicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der 
Ansprüche an andere Versicherer bzw. an den Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur 
Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer über-
mittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zu-
standekommen des Vertrages sowie für entsprechende 
Prüfungen bei anderen beantragten Versicherungsver-
trägen und bei künftigen Anträgen. Es besteht grund-
sätzlich Einverständnis, dass die Kommunikation auch 
über die bekannt gegebenen E-Mail-Adressen in Text-
form erfolgt, soweit nicht für einzelne Vorgänge die 
Schriftform vorgeschrieben oder vereinbart ist. Anhän-
ge sind in den üblichen Formaten (z.B. Word, PDF, JPEG, 
Text) beizufügen. Eine Veränderung der mitgeteilten 
Email- oder Webadressen, wird unverzüglich bekannt 
gegeben, ebenso werden Störungen der Kommunika-
tion jeweils mitgeteilt. 
Ich willige ferner ein, dass der Versicherer und ConceptIF 
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten in Datensammlungen führen und, sofern ein Ver-
mittler beteiligt ist, an diesen weitergibt, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs-
angelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an 
Personen- und Rückversicherer übermittelt werden. An 
Vermittler dürfen Gesundheitsdaten nur weitergegeben 
werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ich willige jederzeit widerruflich ein, dass der Versicherer 
und ConceptIF bzw. deren Vermittler die allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten für die Beratung 
und Betreuung nutzen dürfen.

Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage
Ich willige ein, dass der Versicherer und ConceptIF zum 

Zwecke des Vertragsabschlusses und bei Bedarf im Ver-
lauf der aktiven Geschäftsbeziehungen zu Zwecken der 
Vertragsverwaltung und -abwicklung Informationen zu 
meinem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen 
auf Basis mathematischer-statistischer Verfahren unter 
Verwendung von Anschriftendaten von verschiedenen An-
bietern für Bonitätsauskünfte bezieht und nutzt. 
Ergänzend beziehen der Versicherer und ConceptIF Daten 
zum bisherigen Zahlungsverhalten z.B. über die mexxon 
GmbH, Kaiser-Friedrich-Promenade 77, 61348 Bad Homburg 
und übermitteln zu diesem Zweck Ihre persönlichen Daten. 
Die mexxon GmbH erhebt Daten zum bisherigen Zah-
lungsverhalten nicht selbst, sondern bezieht diese wiede-
rum von Auskunfteien. So stellen zu diesem Zwecke die 
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Post-
fach 500 166, 22701 Hamburg), die SCHUFA Holding AG 
(Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), die infoscore Con-
sumer Data GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden), 
die Creditreform Boniversum GmbH (Hellersbergstraße 11, 
41460 Neuss) die in ihrer Datenbank zu meiner Person 
gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten der mexxon 
GmbH zur Verfügung, sofern der Versicherer und Con-
ceptIF ihr berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt ha-
ben. Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhält-
nisses erheben oder verwenden die Auskunfteien Wahr-
scheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem 
Anschriftendaten einfließen, und stellen diese der mexxon 
GmbH zur Verwendung für den vorstehend dargestellten 
Zweck zur Verfügung. Die übermittelten Daten werden 
vom Versicherer und ConceptIF nur für den Zweck genutzt 
und verarbeitet, zu dessen Erfüllung sie übermittelt wur-
den. Eine Nutzung oder Verarbeitung für andere Zwecke 
ist nur unter den Voraussetzungen des BDSG § 28 zuläs-
sig. Alle Daten unterliegen dem strengen Datenschutz.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht 
beim Versicherer und ConceptIF zu den gespeicherten Da-
ten, deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Speicherung.
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei ander-
weitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen 
Anträgen.

Originalunterlagen:
Der Versicherer und ConceptIF PRO & BIZ archivieren die 
eingereichten Unterlagen elektronisch und können deshalb 
die Originalbelege 12 Wochen nach Einsendung unter Be-
achtung der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen ver-
nichten.
Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt 
werden, die die Übereinstimmung des gespeicherten Doku-
mentes mit dem vorgelegten Original erklärt.
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  Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Wohngebäudeversicherung 

(VGB CIF4ALL 2023) 
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Abschnitt „A“

A §1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versiche-
rungsfall), generelle Ausschlüsse

1. Versicherungsfall
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung,
bb) Leitungswasser,
cc) Sturm, Hagel
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen 
abhandenkommen.

b) Jede der Gefahrengruppen nach aa) – cc) kann auch ein-
zeln versichert werden.

2. Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
a) Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegs-
ähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder 
Aufstand.
b) Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
c) Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nuk-
leare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

A § 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion,  
Luftfahrzeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen,
die durch
a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Explosion, Implosion
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen. Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschluss-
schäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind 

nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden 
anderer Art entstanden sind. Spuren eines direkten Blitz-
schlags an anderen Sachen als an elektrischen Einrichtun-
gen und Geräten oder an Antennen stehen Schäden ande-
rer Art gleich.

4. Explosion, Implosion
a) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Um-
fang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich.
b) Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusam-
menfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infol-
ge eines inneren Unterdruckes.

5. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch
a) Erdbeben;
b) Sengschäden;
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch 
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern 
durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;
d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch ent-
stehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Be-
arbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; 
dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer 
oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.
Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b bis 5 d gelten nicht, soweit 
diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens ge-
mäß Nr. 1 sind.

A § 3 Leitungswasser

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Ge-
bäuden eintretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder 
den damit verbundenen Schläuchen,
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,
cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, sofern 
diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern 
oder vergleichbaren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genann-
ten Installationen:
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aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, 
Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren An-
schlussschläuche,
bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, ein-
schließlich der Bodenplatte.
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und In-
stallationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend) nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Ge-
bäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschä-
den an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder 
an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen
soweit
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen und
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befin-
den und
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversor-
gung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläu-
chen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen 
Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, aus 
Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus  
Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, aus Was-
serlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasserbetten 
und Aquarien ausgetreten sein.
Beispiele: Wasser- und Heizungsrohre, Waschmaschinen-
schlauch, Warmwasserboiler, überlaufende Badewanne, un-
dichte Fugen in der Dusche. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel 
aus Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen so-
wie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

aa) Regenwasser aus Fallrohren
bb) Plansch- oder Reinigungswasser,
cc) Schwamm,
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 
Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder 

einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau,
ee) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erd-
rutsch verursacht hat,
gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung,
hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Beriese-
lungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckproben 
oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem 
versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Be-
rieselungsanlage.
ii) Sturm, Hagel
jj) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonsti-
gen mobilen Behältnissen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 
sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen 
befindlichen Sachen.

5. Selbstbehalt
Es gelten die vertraglich vereinbarten Selbstbehalte.

A § 4 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden- 
kommen
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen 
sich versicherte Sachen befinden;
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Ge-
bäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten 
Sachen;
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude 
oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, 
baulich verbunden sind;
e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäu-
me oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit 
dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit min-
destens 63 km/Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass
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a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-
grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder dass
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die 
versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Ge-
bäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm 
entstanden sein kann.

3. Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

aa)  Sturmflut;
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Au-
ßentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass die-
se Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind 
und einen Gebäudeschaden darstellen;
cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
dd) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, 
Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawi-
nen, Vulkanausbruch).

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen;
bb) Laden- und Schaufensterscheiben

5. Selbstbehalt
Es gelten die vertraglich vereinbarten Selbstbehalte.

A § 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen,  
Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs
Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeich-
neten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen und Ge-
bäudezubehör einschließlich unmittelbar an das Gebäude 
anschließender Terrassen auf dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Versicherungsgrundstück.
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese 
ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind.

2. Definitionen
a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erd-
boden verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nut-
zung zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere 
Einflüsse schützen können.

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte 
Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude 
ihre Selbständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch Ein-
baumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäu-
de raumspezifisch geplant und gefertigt sind.
c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im 
Gebäude befinden oder außen am Gebäude angebracht 
sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbe-
stimmung des versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäude-
zubehör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und Brief-
kastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück.
d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund 
und Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbunde-
nen Sachen.
e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flur-
stücke, auf dem das versicherte Gebäude steht (Versiche-
rungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt 
als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch 
Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Ver-
sicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich 
zugehörig ist.

3. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich ein-
gefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mie-
ter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft     
oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. 
Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist 
vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.
b) Nicht versichert sind elektronisch gespeicherte Daten 
und Programme.

A § 6  Wohnungs- und Teileigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungs-
eigentümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzel-
ner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, 
so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungs-
eigentümern wegen deren Sondereigentums sowie deren 
Miteigentumsanteile nicht berufen.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfal-
lenden Aufwendungen zu ersetzen.
2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, 
dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er 
gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, so-
fern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung 
des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese 
Mehraufwendungen zu erstatten.
3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten 
Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.
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A § 7 Versicherte Kosten

1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen
a) Aufräum- und Abbruchkosten
für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen 
sowie für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt 
und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern und Vernichten,
b) Bewegungs- und Schutzkosten
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.
2. Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß a) und 
b) ist auf 5 % der Versicherungssumme begrenzt.
3. Besondere Vereinbarung
Weitere versicherte Kosten sind in den jeweils vereinbarten  
Besonderen Bedingungen geregelt.

A § 8 Mehrkosten

1. Beschreibung der versicherten Leistung
a) Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen 
Mehrkosten infolge von Veränderungen der öffentlichrecht-
lichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die zwi-
schen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger 
Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Ver-
sicherungsfall in Kraft getreten sind.
b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Scha-
den betroffenen Sachen aufgrund behördlicher Wiederauf-
baubeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind 
dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu er-
setzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären.
c) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tat-
sächlich vom Schaden betroffenen Gebäudeteile.
d) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die 
Mehrkosten im Verhältnis des versicherten Zeitwerts zum 
aktuellen Neubauwert erstattet.

2. Definitionen
Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus 
der Differenz des Aufwandes für die Wiederherstellung in 
gleicher Art und Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der 
Wiederherstellung, der unter Berücksichtigung der Nr. 1 a) 
und b) entstehen wird.

3. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von

aa) Betriebsbeschränkungen,
bb) Kapitalmangel,
cc) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erteilt wurden,
dd) behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, 

die es untersagen, verwertbare Reste der versicherten, 
vom Schaden betroffenen Sachen zu verwerten.

b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grund-
lage bestehender Gesetze und Verordnungen durch eine 
hierin ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft 
gesetzt bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise 
untersagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten 
nicht vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zu-
ständige Behörde noch keinen entsprechenden Verwal-
tungsakt erlassen hat.

4. Preissteigerungen
Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge 
der Wiederherstellung entstehen und deren Ursache in der 
Zeit zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und der unver-
züglichen Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzei-
tig eine Preisdifferenzversicherung besteht.
Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die 
Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang
zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederher-
stellung entstanden wären.

5. Entschädigungsgrenze
Die Entschädigung der notwendigen Mehrkosten gemäß Nr. 
1-3 ist je Versicherungsfall auf 5 % der Versicherungssumme
begrenzt.

A § 9 Mietausfall, Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietneben-
kosten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Ver-
sicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder 
teilweise eingestellt haben,
b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließ-
lich fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die 
der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge 
eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls 
dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen 
benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet 
werden kann.
c) Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften (z. B. Wiederaufbaubeschrän-
kungen) verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt 
ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens 
jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungs-
falles.
b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, 
wie der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenut-
zung nicht schuldhaft verzögert.
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3. Gewerblich genutzte Räume
Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des 
Mietausfalles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart 
werden.

A § 10 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Vereinbarte Versicherungswerte
Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der 
Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart 
werden. Im Versicherungsfall kann der Gemeine Wert An-
wendung finden, wenn die versicherte Sache dauerhaft ent-
wertet ist (siehe d). Der Versicherungswert bildet die Grund-
lage der Entschädigungsberechnung.
a) Gleitender Neuwert
Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des 
Gebäude ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914. Der Neu-
bauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Aus-
bau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebüh-
ren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.
Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Bau-
kostenentwicklung an (siehe A § 12 Nr. 2). Deshalb besteht 
Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen 
Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen in-
nerhalb der Versicherungsperiode der Wert der Gebäude 
erhöht, besteht bis zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz.
b) Neuwert
Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. 
Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung so-
wie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architek-
tengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungs-
kosten.
c) Zeitwert
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäu-
des (siehe b) abzüglich der Wertminderung durch Alter und 
Abnutzung.
d) Gemeiner Wert
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das 
Gebäude oder für das Altmaterial.
Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert oder 
Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum Abbruch be-
stimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungs-
wert lediglich der gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine 
dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Ge-
bäude für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

2. Versicherungssumme
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, 
der dem Versicherungswert entsprechen soll.
b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll 
der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme an den 

veränderten Versicherungswert anpassen.
c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart 
worden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe für die versicherte Sache für die Dauer des Versiche-
rungsverhältnisse dem jeweils gültigen Versicherungswert 
anpassen.
d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann 
die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung 
kommen (siehe A § 13 Nr. 9).

A § 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der glei-
tenden Neuwertversicherung, Unterversicherung

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleiten-
den Neuwertversicherung
Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neu-
bauwert (siehe A § 10 Nr. 1 a)) zu ermitteln, der in den Prei-
sen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssum-
me „Wert 1914“).
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn
a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schät-
zung eines Bausachverständigen festgesetzt wird,
b) der Versicherungsnehmer im Antrag  den Neubauwert 
in Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der 
Versicherer diesen Betrag umrechnet,
c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, 
Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beant-
wortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssum-
me „Wert 1914“ berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht
a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 
1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer bei der Entschädi-
gung (einschließlich Kosten und Mietausfall) keinen Abzug we-
gen Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).
b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung 
des Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von 
den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss ab-
weicht und ist dadurch die Versicherungssumme „Wert 
1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach 
den Regelungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom 
Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsanpas-
sung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwi-
schen vereinbarter Versicherungssumme und tatsächlichem 
Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein.
c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn 
der der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegen-
de Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigern-
de bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Verände-
rung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. 
Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb 
der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls laufenden Versi-
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cherungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnah-
men erhöht wurde.

A § 12 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung 
und deren Anpassung

1. Berechnung der Prämie
Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Versiche-
rungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte Prämiensatz so-
wie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a).
Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch
Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 1914 (Versi-
cherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Prämien-
satz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung der Prämie
a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung 
des Versicherungsschutzes (siehe A § 10 Nr. 1 a)) gemäß der 
Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich 
jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem 
Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem 
Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des 
Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude 
und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte 
Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. Beide 
Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser 
Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 
Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berück-
sichtigt, und zwar der jeweilige Index auf zwei Stellen nach 
dem Komma gerundet. Der Anpassungsfaktor  wird auf zwei 
Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. Soweit bei 
Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder 
eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.
c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prä-
mie innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über 
die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch 
Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung 
nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertver-
sicherung ( siehe A § 10 Nr. 1 b)) in Kraft, und zwar zur bisheri-
gen Prämie und mit einer Versicherungssumme, die sich aus 
der Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 
des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des 
Vorjahres galt. In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterver-
sicherungsverzicht nicht mehr. Das Recht des Versicherungs-
nehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen 
erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

A § 13 Entschädigungsberechnung

1. In der gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neu-
wertversicherung sind im Versicherungsfall Grundla-
ge der Entschädigungsberechnung

a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederher-
stellungskosten des Gebäudes (einschließlich der Architek-
tengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungs-
kosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles,
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädig-
ten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt 
des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Repa-
ratur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens je-
doch der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungs-
falles,
c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen 
Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher 
Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles.
d) Restwerte werden angerechnet.

2. In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungs-
fall Grundlage der Entschädigungsberechnung
a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls abzüglich deren Wertminderung 
durch Alter und Abnutzung,
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädig-
ten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt 
des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der 
Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles,
c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen 
Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher 
Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der 
Vereinbarung abzüglich deren Wertminderung durch Alter 
und Abnutzung.
d) Restwerte werden angerechnet.

3. Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert
Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst 
dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sachen nur un-
ter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne 
Grundstücksanteile (gemeiner Wert) entschädigt.

4. Kosten
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicher-
ter Kosten (A § 7) ist der Nachweis tatsächlich angefallener 
Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Ent-
schädigungsgrenzen.

5. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. 
Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer
a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Glei-
che gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer 
tatsächlich nicht gezahlt hat.
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b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kos-
ten (A § 7) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (A § 
9) gilt a) entsprechend.

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung
In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwert-
versicherung erwirbt der Versicherungsnehmer den An-
spruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den 
Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit 
und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung 
verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und 
Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustel-
len oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle 
rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, 
so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden.
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung
nach Nr. 1 a), b) und c) abzüglich der Wertminderung durch 
Alter und Abnutzung. Nr. 6 gilt entsprechend.
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des ent-
schädigten Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, 
wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung 
schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der versicherten Sachen verwendet.

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des 
Versicherers
In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtent-
schädigung für versicherte Sachen (A § 5), versicherte Kosten 
(A § 7) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (A § 9) 
je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden un-
begrenzt ersetzt.

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles in der Gleitenden Neuwertversicherung (A § 10 
Nr. 1 a)) ohne Vereinbarung eines Unterversicherungsver-
zichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie in der 
Versicherung zum gemeinen Wert (A § 10 Nr. 1 b-d)) nied-
riger als der Versicherungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 
bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum 
Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel ge-
kürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungs-
wert. Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten (A § 7) und versicherten Mietausfalles bzw. Miet-
werts (A § 9).

A § 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs 
abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung bean-
spruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen 
ist.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, 
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung si-
chergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, 
wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit An-
zeige des Schadens zu verzinsen.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem 
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.
c) Der Zinssatz liegt ein Prozentpunkt unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), 
mindestens jedoch bei vier Prozent und höchstens bei sechs 
Prozent Zinsen pro Jahr.
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und b) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern 
nicht erfolgte.
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A § 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches 
Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Auffor-
derung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen 
lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der 
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; fer-
ner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspart-
nern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Ver-
hältnis steht.
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. 
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach 
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten 
und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert.
e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicher-
ten Sachen, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben 
ist.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versiche-
rer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über 
die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung. Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen die-
se durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder 
wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

A § 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers vor dem  
Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat 
der Versicherungsnehmer
a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende 
Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte 
Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und 
Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen,
b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jah-
reszeit genügend häufig zu kontrollieren und dort alle was-
serführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu 
entleeren und entleert zu halten,
c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile 
zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder 
dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
B § 8 Nr.
1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.
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A § 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

1. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß B § 9 kann 
insbesondere dann vorliegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor 
Vertragsschluss gefragt hat;
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäu-
des nicht genutzt wird,
c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, 
in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder 
die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen,
d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb auf-
genommen oder verändert wird,
e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmal-
schutz gestellt wird.

2. Folgen einer Gefahrerhöhung
Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe B § 9 Nr. 3 bis 
Nr. 5.

A § 18 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
(bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an 
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, 
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Ver-
sicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Be-
stehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlan-
gung der Kenntnis, ausgeübt wird.
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräu-
ßerer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 

oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nach-
weist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt be-
kannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und 
er nicht gekündigt hat.

A § 19 Beitragsänderung
1.  Unabhängig von Prämienanpassungen gemäß A §§ 12, 
20 gilt, dass der vertraglich vereinbarte Beitragssatz (ohne 
Versicherungsteuer) für Versicherungsverträge mit gleichen 
Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang linear an-
zupassen ist, wenn deren Schadenaufwendungen, Feuer-
schutzsteuer und ihnen zuzuordnende Kosten die gesamten 
Beiträge (ohne Versicherungsteuer) dieser Versicherungs-
verträge innerhalb eines Ermittlungszeitraumes über- oder 
unterschreiten. Eine Anpassung erfolgt frühestens nach Ab-
lauf des ersten Versicherungsjahres.

2.  Der Ermittlungszeitraum des Anpassungsbedarfs beträgt 
mindestens 1 Versicherungsjahr und höchstens 3 Versiche-
rungsjahre. Prämienanpassungen gemäß A §§ 12, 20 sind 
dabei nicht zu berücksichtigen. Die anerkannten Grundsätze 
der Versicherungsmathematik sind anzuwenden.

3.  Die Beitragsanpassung tritt mit Beginn des der Ermitt-
lung folgenden Versicherungsjahres in Kraft. Der Versiche-
rer kann von einer Beitragsanpassung absehen, wenn die 
gemäß Nrn. 1. und 2. zu ermittelnde Differenz 3 % nicht er-
reicht. Der errechnete Veränderungssatz ist dann jedoch in 
den folgenden Jahren zu berücksichtigen. Eine Beitragsan-
passung ist auf 15 % des vorangegangenen Jahresbeitrages 
(ohne Versicherungsteuer) begrenzt.

4.  Die Erhöhung des Beitrages ist dem Versicherungsneh-
mer spätestens einen Monat vor der Fälligkeit schriftlich mit-
zuteilen. In der Mitteilung ist der alte und der neue Beitrag 
gegenüberzustellen und der Versicherungsnehmer über 
dessen Kündigungsrecht nach § 40 VVG zu unterrichten. § 
40 (1) VVG lautet: Erhöht der Versicherer auf Grund einer 
Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Beitragserhöhung, kündigen.
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A § 20 Beitragsstaffel nach Gebäudealter

1. Gebäude mit einem Gebäudealter zwischen 0 und 30 
Jahren erhalten einen Nachlass auf den Grundbeitrag. Der 
Nachlass baut sich kontinuierlich ab (siehe Nr. 5 Indextabel-
le). Der Nachlass wirkt ebenfalls auf den etwaig gewählten 
Leistungsbaustein „ Ableitungsrohre außerhalb des Grund-
stücks“. Bei anderen, zusätzlich zum Grundversicherungs-
schutz gewählten und beitragspflichtigen Einschlüssen so-
wie Risikozuschlägen wird der Nachlass nicht berücksichtigt.

2. Erreicht das Gebäude ein Alter von über 30 Jahren, er-
höht sich der dem Vertrag zugrunde liegende Beitragssatz 
um 0,10 ‰ der Versicherungssumme.

3. Maßgebend für die Beitragseinstufung eines Neuver-
trages ist das Alter des Gebäudes zu Beginn eines jeden 
Versicherungsjahres. Die Anpassung des Beitrages erfolgt 
zu jeder Hauptfälligkeit. Hierbei wird das Gebäudealter als 
Differenz der vollen Jahre zwischen dem jeweiligen Versi-
cherungsjahr (Hauptfälligkeit des Vertrages) und dem Jahr 
der ersten Bezugsfertigstellung des versicherten Gebäudes 
(Baujahr) bestimmt.

4. Beitragsanpassungen bleiben hiervon unberührt und kön-
nen neben dieser Beitragsstaffelung durchgeführt werden.

5. Indextabelle 

Gebäudealter in Jahren                         Nachlass in %
0  50
1  50
2  50
3  50
4  45
5  45
6  45
7  40
8  40
9  40
10  40
11  30
12  30
13  30
14  30
15  30
16  25
17  25
18  20
19  15
20  10
21  5
22  5
23  5

24  5
25  5
26  2,5
27  2,5
28  2,5
29  2,5
30  2,5

A § 21. Feuer-Rohbauversicherung

a. Sofern vereinbart und im Versicherungsschein aufgeführt, 
sind die im Versicherungsschein genannten Gebäude und 
die zu ihrer Errichtung notwendigen, auf dem Baugrund-
stück befindlichen Baustoffe, soweit der Versicherungsneh-
mer dafür die Gefahr trägt, gegen Schäden durch Brand, 
Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung beitragsfrei versichert. 
Die Feuer-Rohbauversicherung endet mit der Bezugsfertig-
keit des Gebäudes, spätestens jedoch 24 Monate nach Be-
ginn des Versicherungsvertrages, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart ist.
b. Mit Bezugsfertigkeit des Gebäudes beginnt der darüber 
hinaus beantragte und vereinbarte Versicherungsschutz 
gegen die weiteren Gefahren. 
c. Der beitragsfreie Versicherungsschutz entfällt rückwir-
kend, sofern durch Kündigung kein Anschlussvertrag zu-
stande kommt.
d.  Die Bezugsfertigkeit des Gebäudes ist dem Versicherer 
unverzüglich mitzuteilen. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Anzeigepflicht, so ist der Versicherer unter den in B 
§ 8 VGB CIF4ALL 2022 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung oder Vertragsänderung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei.
e. Für die Ermittlung der Entschädigung aus diesem Versi-
cherungsschutz gelten die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen VGB CIF4ALL 2022.

Abschnitt „B“

B § 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.
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2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu 
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Be-
dingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Ver-
tragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsneh-
mer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zu-
rück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer weist nach, dass die  Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum 
Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahren-
umstand oder die unrichtige Anzeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) 
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Um-
stände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Be-
gründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) 
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzei-
gepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 
1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum 
Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Ver-
sicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat.

B § 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der 
Erst- oder Einmalprämie

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun-
gen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
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vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung 
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B § 3 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer 
der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zu-
gegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zu-
gehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt.

5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht 
durch Realgläubiger
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, 
ist eine Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch 
den Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Gefahren-
gruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz 
oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf 
des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Kündigung späteste zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet war 
oder dass der Realgläubiger der Kündigung zugestimmt hat. 
Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder 
im Versicherungsfall.

6. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

B § 4 Folgeprämie

1. Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung an-
gegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprä-
mie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zah-
lungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist 
nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfrei-
heit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerech-
ten Zahlung hinweist.
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, 
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so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 
der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsneh-
mer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Nr. 3b) bleibt unberührt.

B § 5 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende De-
ckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsver-
such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 
berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 
ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu über-
mitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B § 6 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperio-
de werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird.

B § 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer 
für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prä-

mie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat.
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die 
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt 
hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, 
hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Vor-
aussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte 
Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in An-
spruch genommen hat.
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Ge-
fahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsan-
nahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil die erste oder die einmalige Prämie 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versiche-
rer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung zu.
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prä-
mie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn 
der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.
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B § 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften,
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbar-
ten Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch 
– einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. 
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteilig-
te Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhandengekommenen Sachen einzureichen;
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die be-
schädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Um-
fanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich 
ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der Entschädi-

gungspflicht zu gestatten
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
ne- mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

B § 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand 
ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss ge-
fragt hat.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Ver-
sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
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ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahr-
erhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er die-
se dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzei-
gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Ver-
sicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen.
b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen 
entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hin-
zuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vor-
sätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine 
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 ent-
sprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, be-
kannt war.
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

B § 10 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen In-
halt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

B § 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die 
andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mit-
teilung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer un-
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ter den in B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Ver-
sicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt 
aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versi-
cherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine 
Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Ver-
sicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für den-
selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, 
dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschä-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Ver-
sicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis 
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, 
kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält-
nismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herab-
gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht ge-
deckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden 
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Ver-

sicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der 
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einver-
nehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versi-
cherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

B § 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit 
der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer 
für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versi-
cherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprä-
sentant des Versicherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden 
ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versi-
cherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht da-
rüber informiert hat.

B § 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung 
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des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzu-
wenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, 
so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn 
diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich 
waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) ent-
sprechend kürzen.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen.
f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leis-
tungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu 
ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach 
geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom 
Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

B § 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versiche-
rer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzan-
spruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 

Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

B § 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der ande-
ren Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung 
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

B § 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des  
Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
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sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

B § 17 Anzeigen, Willenserklärungen,  
Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Textform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die 
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen 
über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw.  
Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Ent-
sprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeig-
ten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen  
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

B § 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung;
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder 
deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-
mitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

B § 19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

B § 20 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit.

B § 21 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-
sicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
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zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

B § 22 Maklervollmacht

Der den Beantragungsprozess und den Versicherungsver-
trag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegen-
zunehmen und weiterzuleiten.
Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüg-
lich an den Versicherer weiterzuleiten.

B § 23 Wechsel des Versicherers

Der Assekuradeur ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustimmung 
des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit des 
Versicherungsvertrages, den Versicherer zu wechseln. Dies 
ist jedoch nur bei gleichbleibendem Versicherungsschutz 
und bei gleichbleibender Prämie/ gleichbleibendem Prä-
miensatz möglich.
Der Wechsel des Risikoträgers begründet kein Recht auf 
außerordentliche Kündigung und ist dem Versicherungs-
nehmer spätestens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem 
Wechsel mitzuteilen.

B § 24 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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CIF4ALL best advice
(BB VGV CIF4ALL best advice 2023)
Stand: 01.01.2023

Besondere Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung

A. Versichert ist im Umfang der Allgemeine Bedingun-
gen für die Wohngebäudeversicherung (VGB CIF4ALL 
2023) und der nachstehenden Besondere Bedingun-
gen:

  I. Für die Versicherung von Feuer, Leitungswasser,  
Sturm/Hagel gilt:

1.  Kosten für Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- 
und Schutzarbeiten

Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß A § 7 Nr. 
1a) und b) VGB CIF4ALL 2023 (Aufräumungs- und Abbruch-
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten) ist je Versicherungs-
fall auf 100 % der Versicherungssumme begrenzt.

2.  Kostenübernahme für Mehrkosten (PK 7360)
a. Abweichend von A § 8 Nr. 3a) dd) VGB CIF4ALL 2023 
sind bei der Anrechnung des Wertes wieder verwertbarer 
Reste versicherter und vom Schaden betroffener Sachen 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen zu be-
rücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt auf 
den Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben würde, wenn 
die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört 
worden wäre, gekürzt um den Altbaumaterialwert abzüglich 
Aufräumungs- und Abbruchkosten.
b. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstel-
lungsbeschränkungen für Restwerte erfolgt nur, soweit sie 
auf Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
(Gesetze und Verordnungen) beruhen, die zwischen Errich-
tung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumaß-
nahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Versiche-
rungsfall in Kraft getreten sind. Soweit behördliche Auflagen 
mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden, werden sie für die Restwerte nicht berücksichtigt.
c. Im Rahmen von A § 8 Nr. 1-3 VGB CIF4ALL 2023 sind 
Mehrkosten durch nicht wieder verwendbare Reste, die auf-
grund behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen 
entstehen, mitversichert.
d. Die Entschädigung für Mehrkosten infolge behördlicher 
Auflagen gemäß A § 8 Nr. 1-3 VGB CIF4ALL 2023 ist mitver-
sichert.

3.  Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen
Im Rahmen des Aufwendungsersatzes gemäß B § 13 VGB 
CIF4ALL 2023 ersetzt der Versicherer auch die Kosten für 
provisorische Reparaturmaßnahmen, sofern die Aufwen-
dungen zum Schutz versicherter Sachen infolge eines ver-
sicherten Ereignisses notwendig geworden sind. Die Auf-
wendungen werden nur übernommen, wenn eine sofortige 

Beseitigung des Schadens nicht möglich ist.

4.  Lagerkosten
a. Im Rahmen der Bewegungs- und Schutzkosten gemäß 
A § 7 Nr. 1 b) VGB CIF4ALL 2023 ersetzt der Versicherer die 
notwendigen Lagerkosten, sofern die versicherten Sachen 
infolge eines eingetretenen  Schadenfalles vom Versiche-
rungsgrundstück entfernt und für die Dauer der Wiederher-
stellung des versicherten Gebäudes extern gelagert werden 
müssen.
b. Die Kostenübernahme erfolgt längstens für eine Dauer 
von 360 Tagen.

5.  Absperren von Straßen und Wegen
Im Rahmen der Aufräum- und Abbruchkosten gemäß A § 7 
Nr. 1 a) VGB CIF4ALL 2023 ersetzt der Versicherer auch Kos-
ten für das Absperren von Straßen und Wegen, die infolge 
eines versicherten Ereignisses zur Behebung des Schadens 
notwendig geworden sind.

6.  Einschluss weiterer Wasserschäden
a. In Ergänzung zu A § 3 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer die notwendigen Kosten für die Beseiti-
gung von Schäden an versicherten Sachen, die durch un-
mittelbare Einwirkung von Regenwasser, Schmelzwasser, 
von Schnee und Eis oder deren Folgen verursacht worden 
sind. Ausgeschlossen bleiben Schäden durch witterungsbe-
dingten Rückstau oder sonstige Überschwemmungen des 
Grundstückes oder Gebäudes.
b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf einen Be-
trag bis 5.000 € begrenzt.

7.  Böswillige Beschädigung, Einbruch- und  
	 Graffitischäden
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer die notwendigen Kosten, die dadurch ent-
standen sind, dass versicherte Sachen durch

aa) Einbruch oder Einbruchversuch (Einbrechen, Ein-
steigen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 
Werkzeuge in das Gebäude Eindringen oder der Ver-
such einer solchen Handlung),
bb) Graffiti (Verunstaltung durch Farben und Lacke),
cc) oder sonstige böswillige Handlungen durch unbe-
fugte Dritte beschädigt werden.

b. Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Schäden, 
die durch Mieter des Gebäudes verursacht werden. Schä-
den an Glasscheiben sind nur als Folge eines Einbruchs 
oder Einbruchversuchs versichert und nur soweit es sich 
nicht um Schaufensterscheiben handelt. Schäden durch 
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Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie gemäß A § 2 VGB 
CIF4ALL 2023 sowie Schäden durch Terrorakte bleiben aus-
geschlossen.
c. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € 
begrenzt.
d. Eine Entschädigung aus einer anderen Sachversiche-
rung geht dieser Deckung vor (Subsidiärdeckung).
e. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden 
dem Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen 
und das Protokoll der polizeilichen Anzeige dem Versiche-
rer einzureichen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in 
B § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 beschriebenen 
Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.
f. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des lau-
fenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform 
verlangen, dass dieser Versicherungsschutz für böswillige 
Beschädigungen mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres entfällt.
g. Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum 
Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen.

8.  Hotelkosten
a. In Erweiterung von Abschnitt A § 9 Nr. 1 b) VGB CIF4ALL 
2023 ersetzt der Versicherer dem Versicherungsnehmer die 
infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für 
Hotel oder ähnliche Unterbringung inkl. Park- und WLAN-
Kosten, jedoch ohne weitere Nebenkosten (z. B. Frühstück, 
Telefon), wenn seine selbst bewohnte Wohnung unbewohn-
bar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Be-
schränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist.
b. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer 
von 360 Tagen. Die Entschädigung ist pro Tag und Person 
auf 100 € und maximal 500 € je Wohnung begrenzt. 
c. Eine Entschädigung aus der Hausratversicherung geht 
dieser Deckung vor (Subsidiärdeckung).

9.  Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes
In Erweiterung von A § 10 Nr. 1 a) VGB CIF4ALL 2023 besteht 
Versicherungsschutz für wertsteigernde bauliche Maßnah-
men über die laufende Versicherungsperiode hinaus, wenn 
diese 10 % der bisherigen Versicherungssumme des vom 
Schaden betroffenen Objektes nicht übersteigen.

10.  Unterversicherungsverzicht
In Erweiterung von Abschnitt A § 13 Nr. 9 VGB CIF4ALL 2023 
verzichtet der Versicherer bei Schäden bis zu 5.000 € auf 
die Anrechnung einer eventuell bestehenden Unterversi-
cherung, sofern der Versicherungsnehmer die bestehende 
Unterversicherung unverzüglich beseitigt.

11.  Sonstiges Zubehör und sonstige  
 Grundstücksbestandteile
a. Im Rahmen von A § 5 Nr. 2 c) VGB CIF4ALL 2023 sind

aa) Antennen- und Satellitenanlagen,
bb) Markisen und Überdachungen,
cc) Schutz- und Trennwände als Gebäudezubehör definiert, 
sofern der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

b. In Erweiterung von A § 5 VGB CIF4ALL 2023 sind nach-
stehend genannte Grundstücksbestandteile auf dem im Ver-
sicherungsschein bezeichneten Grundstück mitversichert:

aa) Carports, 
bb) Gewächs- und Gartenhäuser,
cc) Grundstückseinfriedigungen (auch Hecken),
dd) Hof- und Gehwegbefestigungen,
ee) Hundehütten,
ff) Masten- und Freileitungen,
gg) Wege- und Gartenbeleuchtungen.
hh) Einrichtungen von innovativen Umwelttechnologien 
wie Elektro-Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge, Strom-
speicher, Wärmepumpen, Klein-Windkraftanlagen, so-
fern diese nicht gewerblich genutzt werden.  
Ausgeschlossen sind dabei Photovoltaikanlagen sowie 
deren zugehörige Installationen (z.B. Solarmodule, Mon-
tagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung). Diese 
sind nur versichert, sofern vereinbart und im Versiche-
rungsschein aufgeführt.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € be-
grenzt.

12.  Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener   
 Sachen
a. Fest mit dem Gebäude verbundenes Zubehör gemäß A 
§ 5 Nr. 2 c) Satz 1 VGB CIF4ALL 2023 ist in Ergänzung zu A § 1 
Nr. 1 a) VGB CIF4ALL 2023  auch gegen Diebstahl versichert.
b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € 
begrenzt.
c. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden 
dem Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen 
und das Protokoll der polizeilichen Anzeige dem Versiche-
rer einzureichen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in 
B § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 beschriebenen 
Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.

13.  Schäden durch Fahrzeuganprall (PK 7165)
a. In Erweiterung des A § 1 Nr. 1 a) aa) VGB CIF4ALL 2023 
leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden-
kommen.
b. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von 
Gebäuden durch Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeuge, 
die nicht vom Versicherungsnehmer bzw. von Bewohnern 
oder Besuchern des Gebäudes gelenkt wurden.
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c. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, 
Straßen und Wegen

14.		Schäden	durch	Überschallknall	und	Tiefflieger
Versichert sind in Ergänzung zu A § 2 Nr. 1 d) VGB CIF4ALL 
2023 auch Schäden an den versicherten Sachen, die durch 
Überschallknall, tieffliegende Flugzeuge oder Hubschrauber 
verursacht werden. 

15.  Technologiefortschritt
Ersetzt werden in Ergänzung zu A § 8 Nr. 1 VGB CIF4ALL 
2023 auch die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für 
die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sache in 
derselben Art und Güte wegen Technologiefortschritts nicht 
möglich ist.

16.  Verkehrssicherungskosten
Entsteht durch den Eintritt des Versicherungsfalles eine 
Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsgrund-
stückes, zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer 
auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften ver-
pflichtet ist (Verkehrssicherungspflicht), ersetzt der Versi-
cherer in Erweiterung des A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 die 
hierfür notwendigen Kosten.

17.  Erweiterter Mietausfall
a. In Erweiterung A § 9 Nr. 2 a) und b) und 3.  VGB CIF4ALL 
2023 werden Mietausfall oder Mietwert für die Dauer von 
höchstens 24 Monaten ersetzt. Beträgt der Anteil der ge-
werblichen Nutzung des Gebäudes nicht mehr als 20 % der 
gesamten Wohn-/Nutzfläche, so erhöht sich die Haftzeit auf 
maximal 36 Monate. 
b. Der Ersatz des Mietausfalls gilt auch dann für die verein-
barte Dauer fort, wenn das Mietverhältnis aufgrund eines 
Schadenfalls beendet wurde und die Wohnung aufgrund 
des Schadenfalls nicht wieder vermietet werden kann. Dabei 
wird auf die Pflichten des Versicherungsnehmers nach A § 9 
2. b) VGB 2023 besonders hingewiesen.

18.  Rückreisekosten bei Schäden während des   
 Urlaubs
a. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der 
Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen Versiche-
rungsfalles vorzeitig seine privat veranlasste Urlaubsreise 
von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von maximal 8 
Wochen abbricht und an den Schadenort reist.
b. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden 
voraussichtlich 5.000 € übersteigt und die Anwesenheit des 
Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht.
c. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reise-
mittel ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreise-
mittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. Die 
Rückreisekosten werden bis zur Höhe der Hinreisekosten 

erstattet. Die Rückreisekosten werden auch für mitreisende 
Angehörige übernommen, die mit dem Versicherungsneh-
mer in häuslicher Gemeinschaft leben. Die Entschädigung 
ist je Versicherungsfall auf insgesamt 5.000 € begrenzt.
d. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der 
Reise an den Schadenort bei dem Versicherer Weisungen 
einzuholen, soweit es die Umstände gestatten.

19.  Sachverständigenkosten (PK 7365)
Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner 
Höhe einen Betrag von 25.000 € übersteigt, ersetzt der Ver-
sicherer die durch den Versicherungsnehmer gemäß A § 15 
Nr. 6 VGB CIF4ALL 2023 zu tragenden Kosten des Sachver-
ständigenverfahrens.

20.  Mitversicherung der vom Eigentümer  
 eingebrachten Anbauküchen
a. In Erweiterung von A § 5 VGB CIF4ALL 2023 sind auch 
vom Eigentümer in das Gebäude eingefügte Anbauküchen, 
die serienmäßig produziert und nicht individuell für das Ge-
bäude gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen Ein-
bauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden 
sind, versichert.
b. Die Mitversicherung gilt subsidiär, soweit eine Entschä-
digung aus einem anderen Sachversicherungsvertrag bean-
sprucht werden kann.

21.  Tierbiss
a. In Ergänzung zu A § 1 a) VGB CIF4ALL 2023 ersetzt der 
Versicherer auch Schäden an versicherten elektrischen Lei-
tungen und Anlagen innerhalb von versicherten Gebäuden 
sowie Dämmungen und Unterspannbahnen von Dächern 
und Außenwänden, die unmittelbar durch Marderbiss oder 
den Biss sonstiger wild lebender Kleinnager entstehen.
b. Folgeschäden aller Art, z. B. durch das Fehlen elektrischer 
Spannung, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.
c. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € 
begrenzt.

22.  Wiederherstellung von Gartenanlagen
a. In Ergänzung zu A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023  ersetzt 
der Versicherer die notwendigen Kosten für die Wiederbe-
pflanzung gärtnerischer Anlagen auf dem Versicherungs-
grundstück, die durch Brand, Blitzschlag, Leitungswasser 
oder Sturm (sofern die jeweilige Gefahr vereinbart und im 
Versicherungsschein aufgeführt ist) so beschädigt wurden, 
dass eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist.
b. Als gärtnerische Anlagen gelten Bäume, Hecken, Sträu-
cher und Zierpflanzen. Bereits abgestorbene Bepflanzun-
gen sowie Topf- und Kübelpflanzen jeder Art sind vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen.
c. Ersetzt werden die notwendigen Kosten für die Wieder-
bepflanzung durch handelsübliche Jungpflanzen.
d. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 € 
begrenzt.
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23.  Leistungen bei grober Fahrlässigkeit
a. Der Versicherer verzichtet bei grob fahrlässiger Herbei-
führung eines Versicherungsfalles durch den Versiche-
rungsnehmer oder seine Repräsentanten auf sein Recht, 
die Entschädigungsleistung gemäß Abschnitt B § 16 Nr. 1 b) 
VGB CIF4ALL 2023 zu kürzen.
b. Der Versicherer wird im Falle einer grob fahrlässigen Ver-
letzung vertraglicher Obliegenheiten und Sicherheitsvor-
schriften einen Anteil des versicherten Schadenaufwandes, 
der sich nach der Schwere des Verschuldens und ihrer Aus-
wirkung im Schadenfall bemisst, erstatten, mindestens in 
Höhe von 50 %.

24.  Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen.

25.  Leistungsgarantie und Geltung von  
 Leistungsverbesserungen
a. Der Versicherer garantiert, dass die dieser Wohngebäu-
deversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Wohngebäudeversicherung (VGB 
CIF4ALL 2023), Besondere Bedingungen (BB VGV CIF4ALL 
best advice 2023) sowie, sofern mitversichert, Besondere 
Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschä-
den (BWE VGV CIF4ALL 2023) ausschließlich zum Vorteil der 
Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband 
der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingun-
gen (VGB 2008) abweichen.
b. Der Versicherer garantiert die Einhaltung der in den 
Musterbedingungen des GDV (VGB 2008) aufgeführten 
Leistungen auch ohne ausdrückliche Erwähnung in den 
VGB CIF4ALL 2023 oder den dazugehörigen Besondere 
Bedingungen BB VGV CIF4ALL best advice 2023) sowie, 
sofern mitversichert, Besondere Bedingungen für die Ver-
sicherung weiterer Elementarschäden (BWE VGV CIF4ALL 
2023).
c. Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingun-
gen ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer 
und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Be-
dingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
d. Garantiezusagen zu den empfohlenen Mindeststandards 
des Arbeitskreises Beratungsprozesse:
Es wird garantiert, dass die vorliegenden Versicherungs-
bedingungen hinsichtlich des Umfanges des Versiche-
rungsschutzes unter Einbeziehung aller optionalen und 

mitversicherten Risiken ausschließlich zum Vorteil der Versi-
cherungsnehmer von den empfohlenen Mindeststandards 
des Arbeitskreises Beratungsprozesse für die Verbundene 
Wohngebäudeversicherung  – jeweils aktueller Stand – ab-
weichen. Künftige Verbesserungen des Umfanges des Ver-
sicherungsschutzes der Mindeststandards, die über den 
Umfang der vorliegenden Bedingungen hinausgehen, gelten 
automatisch für diesen Vertrag.

26.		Summen-	und	Bedingungsdifferenzdeckung
Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz für die 
Wohngebäudeversicherung, und besteht zu diesem Zeit-
punkt noch ein anderweitig gültiger auslaufender Wohnge-
bäudeversicherungsvertrag, so besteht eine Summen- und 
Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Vorausset-
zungen und Bedingungen:
a. Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen 
Vertrages über den des anderen noch bestehenden Wohn-
gebäudeversicherungsvertrages hinausgeht, gewährt der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer Differenzdeckung 
für solche Ereignisse, die zukünftig über den Anschlussver-
sicherungsschutz gedeckt wären, in der Höhe der Versiche-
rungssumme höchstens jedoch 20.000 €.
aa)  Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdiffe-

renzdeckung erfolgt im Anschluss an die anderweitig 
bestehende Wohngebäudeversicherung.

bb)  Deckung aus bestehenden Wohngebäudeversicherun-
gen geht ausnahmslos diesem Vertrag vor.  

cc)  Dabei bilden die in diesem Differenzvertrag vereinbar-
ten Selbstbeteiligungen und die hier genannten Bedin-
gungen den Rahmen für gleichartige Leistungen aus 
allen Versicherungsverträgen zusammen. 

dd)  Leistet der Versicherer aus einer anderen Wohngebäu-
deversicherung nicht, weil der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung des Beitrages im Verzug war oder eine Ob-
liegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der Umfang 
der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung nicht 
vergrößert.

Der Versicherungsschutz für die Summen- und Bedingungs-
differenzdeckung gilt längstens für 18 Monate ab Antrags-
eingang und endet automatisch mit dem Beginn des end-
gültigen Versicherungsvertrages. 
Er entfällt rückwirkend ab Beginn, wenn der endgültige Ver-
trag nicht zustande kommt. 
Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande 
kommen, so kann der Differenzbeitrag für den Zeitraum 
des Differenzversicherungsschutzes anteilig auf Basis des 
nicht zustande gekommenen Anschlussvertrages erhoben 
werden.
Beide Vertragsparteien haben das Recht, die Summen- und 
Bedingungsdifferenzdeckung während der Laufzeit mit Mo-
natsfrist zu kündigen. 
b. Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versiche-
rungsnehmer unverzüglich 
aa)  den Versicherungsfall dem Versicherer anzuzeigen, so-
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fern bereits für den Versicherungsnehmer erkennbar 
ist, dass der Versicherer nicht oder teilweise leistet,

bb)  den Versicherungsfall dem Versicherer spätestens dann 
anzuzeigen, wenn der anderweitige Versicherer den Ver-
sicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.

Der Versicherungsnehmer hat im Übrigen jede zumutbare 
Untersuchung über Ursachen und Höhe des Schadens und 
über die Versicherungspolice sowie die Versicherungsbe-
dingungen und den Umfang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft und Vollmacht zu 
erteilen oder erteilen zu lassen und Belege beizubringen. 
Das gilt auch und insbesondere für Nachweise und Leis-
tungen anderer Versicherer. Ansonsten muss der Versiche-
rungsschutz entfallen.

27.  Arbeitslosigkeit
a. Der Versicherungsschutz kann auf Antrag des Versiche-
rungsnehmers beendet werden, wenn dieser während der 
Vertragsdauer arbeitslos wird. Die Beendigung wird zum 
nächsten 01. des Folgemonats nach Beantragung wirksam, 
wenn der Nachweis über die Arbeitslosigkeit innerhalb von 
zwei Monaten beim Assekuradeur eingeht und die Zustim-
mung aller etwaiger Realrechtsgläubiger im gleichen Zeit-
raum beigebracht wird. Anderenfalls wird die Beendigung 
erst mit Zugang der Nachweise vorgenommen. 
Auf Antrag kann der Versicherungsschutz bei unveränder-
ten Risikoverhältnissen zum nächsten 01. des Folgemonats 
wieder in Kraft gesetzt werden. Tarifanpassungen werden 
nur berücksichtigt, sofern Sie auch bei Fortbestehen des 
Vertrages durchgeführt worden wären. Die Wiederinkraft-
setzung ist dem Assekuradeur mitzuteilen. Die Beendigung 
darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Nach Ablauf von 
drei Jahren ist eine Wiederinkraftsetzung zu alten Konditio-
nen nicht mehr möglich.
b. Alternativ kann der Versicherungsnehmer eine Beitrags-
befreiung bei Arbeitslosigkeit beantragen. 
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit

aa) Der Versicherer übernimmt vorübergehend die 
Beitragszahlung für den Versicherungsvertrag, wenn 
der Versicherungsnehmer unfreiwillig arbeitslos wird. 
Unfreiwillige Arbeitslosigkeit liegt auch dann vor, wenn 
der Versicherungsnehmer und dessen Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis einvernehmlich durch Aufhebungsver-
trag beendet haben.
bb) Die Leistung des Versicherers gemäß aa) ist ausge-
schlossen
- bei Selbständigkeit des Versicherungsnehmers;
- wenn die Arbeitslosigkeit des Versicherungsnehmers 

vor Ablauf von drei Monaten nach Abschluss dieses 
Vertrages eingetreten ist (Wartezeit);

- wenn das Arbeitsverhältnis wegen fristloser Kündigung 
beendet worden ist;

- wenn der Versicherungsnehmer sein Arbeitsverhältnis 
selbst gekündigt hat;

- wenn sich der Versicherungsvertrag bei Eintritt der 

Arbeitslosigkeit bereits im Mahnverfahren befindet.
cc) Voraussetzungen für die Leistung:
- Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt der Arbeits-

losigkeit das 58. Lebensjahr noch nicht vollendet.
- Der Versicherungsnehmer war bei Eintritt der Arbeits-

losigkeit mindestens zwölf Monate ununterbrochen 
bei demselben Arbeitgeber sozialversicherungspflich-
tig in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt 
gewesen.

- Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn der Versicherungsneh-
mer bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitslos 
gemeldet ist. 

- Der Versicherungsnehmer legt eine Bescheinigung der 
Bundesagentur für Arbeit vor, aus der sich der Beginn 
der Arbeitslosigkeit ergibt. 

dd) Leistungsdauer
Der Anspruch auf Übernahme der Beitragszahlung 
durch den Versicherer besteht für die Dauer der Ar-
beitslosigkeit, längstens jedoch für die Dauer von zu-
sammenhängend 12 Monaten. Die Übernahme der 
Beitragszahlung durch den Versicherer ist während der 
Gesamtlaufzeit des Versicherungsvertrages auf maximal 
zwei Inanspruchnahmen begrenzt.

28.  Vorsorgedeckung
Unter der Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer 
die maßgebliche Wohnfläche des Wohngebäudes sowie die 
Ausstattungskriterien zutreffend angegeben hat, wird keine 
Unterversicherung angerechnet. Im Falle der Erweiterung 
der Wohnfläche gilt dies nur, sofern der Versicherungsneh-
mer diese Änderung rechtzeitig angezeigt hat.
Als rechtzeitig gilt, wenn die Anzeige innerhalb von 12 Mo-
naten nach Beendigung der Erweiterungsmaßnahmen er-
folgt.

29. Marktgarantieklausel 
a. Gegenstand und Umfang der Leistung 
Bietet zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles 
ein anderer, zum Betrieb in Deutschland zugelassener Ver-
sicherer eine Wohngebäudeversicherung mit einem weiter-
gehenden Versicherungsschutz an, als es gemäß dem mit 
uns abgeschlossenen Vertrag der Fall ist, so erweitern wir 
auf ausdrücklichen, in Textform geäußerten, Wunsch des 
Versicherungsnehmers dementsprechend auch unsere 
Leistung im nachfolgend genanntem Umfang: Der Vertrag 
erweitert sich um

aa) den zusätzlichen materiellen Versicherungsschutz 
und versicherte Sachen 
bb) Entschädigungsgrenzen unterhalb der Versiche-
rungssumme (Sublimits).
 (1) Ist die Höchstleistung für einen Versicherungs-

fall auf einen Betrag begrenzt, der unterhalb der 
in diesem Vertrag vereinbarten allgemeinen Ver-
sicherungssumme(n) liegt, erhöhen wir unsere 
Entschädigungsleistung entsprechend der für den 
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betreffenden Versicherungsfall nachgewiesenen 
Höchstleistung des anderen Versicherers.

 (2) Unsere Entschädigungsgrenze für den einzelnen 
Versicherungsfall bleibt auf die mit uns vereinbarte 
Versicherungssumme begrenzt. Des Weiteren bleibt 
es bei der mit uns vereinbarten Begrenzung der Ent-
schädigungsleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres.

 (3) Ist mit uns ein Selbstbehalt vereinbart, der über 
dem nachgewiesenen Selbstbehalt des anderen 
Versicherers liegt, erfolgt unsere Entschädigungs-
leistung unter Anrechnung des Selbstbehaltes des 
anderen Versicherers.

 (4) Bietet der andere Versicherer nachweislich den 
Versicherungsschutz ohne Selbstbehalt, erfolgt un-
sere Entschädigungsleistung unter Streichung unse-
res Selbstbehaltes. Dies gilt nicht, wenn

 – der Versicherungsnehmer bei Abschluss des Ver-
trages durch Wahl einer entsprechenden Tarifva-
riante den Selbstbehalt mit uns vereinbart hat, 

 – dem Versicherungsnehmer der Abschluss oder die 
Fortführung des Vertrages nur unter Zugrundele-
gung des Selbstbehaltes angeboten wurde.

 In diesen Fällen erfolgt unsere Entschädigungsleis-
tung unter Anrechnung des mit uns vereinbarten 
Selbstbehaltes. 

b. Leistungsvoraussetzung 
 aa) Der Versicherungsnehmer muss im Schadenfall 

gegenüber dem Versicherer dieses Vertrages durch 
Vorlage geeigneter Unterlagen (z.B. Versicherungs-
bedingungen) in Textform nachweisen, dass das 
weitergehende Bedingungswerk bzw. der weiterge-
hende Tarif des Konkurrenzversicherers zum Zeit-
punkt des Schadenfalls erhältlich und für jedermann 
zugänglich war.

 bb) Das versicherte Risiko muss bei dem anderen 
Versicherer durch seinen allgemein zugänglichen 
Tarif versicherbar sein. Diesen Nachweis hat der Ver-
sicherungsnehmer zu belegen.

 cc) Ergänzend zu Ziff. 26. BB VGV CIF4ALL best advice 
2023, gelten gleiche Leistungserweiterungen für 
den bis zum Beginn dieses Vertrages bestehenden 
Vorvertrag, sofern dieser zumindest ein Jahr durch-
gehend bestanden hat und zwischen dem Ende des 
Vorvertrages und Versicherungsbeginn dieses Ver-
trages höchstens ein Monat lag.

c. Ausschlüsse
 aa) Die vereinbarten Risikoausschlüsse und Oblie-

genheiten dieses Vertrages behalten weiterhin ihre 
Gültigkeit.

 bb) Risiken, die nach Abschluss des Vertrages neu 
entstehen, bleiben von der Marktgarantie ebenfalls 
ausgeschlossen. Für sie gelten ausschließlich die im 
vorliegenden Vertrag getroffenen Bestimmungen 
zur Vorsorgeversicherung.

 cc) Risiken und Deckungsumfänge, die gegen einen 
Zusatz- oder Zuschlagsbeitrag bei diesem oder 
einem anderen Versicherer versichert werden kön-
nen, wie beispielsweise Versicherungsschutz für Ab-
leitungsrohre auf und außerhalb des Grundstücks 
Versicherungsschutz gegen Elementargefahren und 
für erweiterte Gefahren für Photovoltaikanlagen, 
sind ausgeschlossen.

 dd) Risiken und Deckungsumfänge, deren Inde-
ckungnahme durch diesen Versicherer abgelehnt 
wurden, sind ausgeschlossen.

 ee) Deckungsumfänge anderer Versicherer in Form 
von Unbenannten Gefahren oder All-Risk-Deckung (z. B. 
Schäden durch Schwamm oder Hausbockkäferlarven).

 ff) Gewerbliche und landwirtschaftliche Risiken sind 
ausgeschlossen.

 gg) Jegliche Assistance-Leistungen sind ausge-
schlossen.

 hh) Weitere Elementargefahren sowie Sturmflut 
sind ausgeschlossen

d. Sonderkündigungsrecht der Marktgarantieklausel
Sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer 
können diese Klausel jederzeit in Textform kündigen. Die 
Kündigung wird einen Monat nach Zugang wirksam.
Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung zum selben Zeitpunkt kündigen. 

30. Versehensklausel
Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende 
Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige unrichtig ab oder 
unterlässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Oblie-
genheit, besteht weiterhin Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versäumnis nur 
auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen un-
verzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige 
eines Umstandes, aufgrund dessen ein Zuschlagsbeitrag 
zu entrichten ist, so hat der Versicherungsnehmer den Zu-
schlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem der 
Umstand eingetreten ist.

31. Außenverkleidungen
Der Versicherer ersetzt versicherte Schäden an den Außen-
verkleidungen des versicherten Gebäudes bis zur Höhe der 
Versicherungssumme.

32. Versicherte Kosten
Für die Entschädigung der Kostenpositionen bei einem ver-
sicherten Schadenfall steht zusätzlich zur Versicherungs-
summe maximal noch einmal die Versicherungssumme zur 
Verfügung. Die in den Bedingungen aufgeführten Entschä-
digungsgrenzen in Prozent und/oder in Euro finden hierbei 
Berücksichtigung.

33. Regressverzicht gegenüber Angehörigen 
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a. Abweichend von § B 14 VGB CIF4ALL 2023 nimmt der 
Versicherer im Falle eines entsprechend 33. b. erfolgenden 
Einspruchs von der Geltendmachung übergehender Ersatz-
ansprüche Abstand, soweit der Ersatzanspruch einen sons-
tigen Angehörigen oder einen Angestellten des Versiche-
rungsnehmers betrifft. 
b. Der Einspruch ist vom Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monats einzulegen, nachdem dieser davon Kenntnis erlangt, 
dass der Versicherer den Anspruch geltend machen möchte. 
c. Ein Einspruch ist nicht möglich, wenn der Angehörige 
oder Angestellte des Versicherungsnehmers den Anspruch 
über seine Haftpflichtversicherung geltend machen kann 
oder der Schaden vorsätzlich verursacht worden ist.

34. Schadensuch- und Leckortungskosten bei 
 nichtversicherten Schäden
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer auch Such- und Leckortungskosten bei Näs-
seschäden an versicherten Gebäuden, sofern kein Versiche-
rungsfall und/oder keine Ursächlichkeit festgestellt wurde.
b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 € be-
grenzt und ist ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem der 
Umstand eingetreten ist.

35. Nässeschäden durch wasserführende  
 Dekorationselemente
In Erweiterung von A § 3 Nr. 3. VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer auch Schäden durch bestimmungswidrig 
austretendes Wasser aus wasserführenden Dekorationsele-
menten (z. B. Zimmerbrunnen und Wassersäulen), die sich 
innerhalb von Gebäuden befinden.

36. Luftwärmepumpen
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt
der Versicherer die notwendigen Kosten, die dadurch ent-
standen sind, dass Luftwärmepumpen und das zum Betrieb 
zugehörige, fest installierte Zubehör durch böswillige Hand-
lungen von unbefugten Dritten beschädigt,  zerstört oder 
entwendet werden.
b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € 
begrenzt.
c. Eine Entschädigung aus einer anderen Sachversicherung
geht dieser Deckung vor (Subsidiärdeckung).
d. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden 
dem Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen 
und das Protokoll der polizeilichen Anzeige dem Versicherer
einzureichen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Ob-
liegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in B § 8 
Nr. 1 b) und Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 beschriebenen Voraus-
setzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.

37. Mehrkosten für alters- und behindertengerechten  
 Wiederaufbau
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 leistet 
der Versicherer Entschädigung für die tatsächlich angefal-

lenen Kosten für Mehraufwendungen eines behinderten-/
seniorengerechten Umbaus des eigengenutzten Ein-, Zwei- 
oder Dreifamilienhauses, sofern die festgestellte Höhe des 
Schadens den Betrag von 25.000 € übersteigt.
b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € 
begrenzt.

38. Schlossänderungskosten
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer auch notwendige Schlossänderungskosten 
für Haus- und Wohnungstüren, die durch einen Versiche-
rungsfall erforderlich werden.  
b. Eine Entschädigung aus einer anderen Sachversicherung 
geht dieser Deckung vor (Subsidiärdeckung).
c. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 € be-
grenzt.

39. Entfernung von Wespen-, Hornissen- und  
 Bienennestern
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023  leistet 
der Versicherer Entschädigung für die tatsächlich angefalle-
nen Kosten für die fachmännische Entfernung bzw. die Um-
siedlung von Wespennestern, die sich im Bereich des
versicherten Gebäudes befinden.
b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 € be-
grenzt.
c. Der Versicherer erbringt keine Leistung, wenn die Exis-
tenz des Wespennestes bereits vor Beginn des Vertrages für 
den Versicherungsnehmer erkennbar war; das Wespennest 
sich in einem räumlichen Bereich befindet, der nicht dem 
versicherten Gebäude zugeordnet werden kann; dies aus 
rechtlichen Gründen, z. B. aus Gründen des Artenschutzes, 
nicht zulässig ist
d. Eine Entschädigung aus einer anderen Versicherung geht 
dieser Deckung vor (Subsidiärdeckung).

40. Aufbruchkosten zur Rettung von Menschenleben
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer  die notwendigen und tatsächlich angefalle-
nen Kosten für die Beseitigung von Schäden an versicherten 
Sachen, die dadurch entstehen, dass sich Rettungskräfte 
oder Ersthelfer zur Rettung von Leben gewaltsam Zugang 
zum Gebäude bzw. dessen Wohnungen verschafft haben.  
b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € be-
grenzt.

41. Gebäudeschäden durch unbemerkten Tod
a.  In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 er-
setzt der Versicherer die notwendigen und tatsächlich an-
gefallenen Kosten für die Reparatur oder Instandsetzung 
von Schäden am versicherten Gebäude, wenn diese durch 
unbemerkte menschlichen Leichen verursacht werden. Zu-
sätzlich versichert sind die erforderlichen Kosten für die 
Desinfektion der betroffenen Gebäudeteile. 
b. Nicht versichert ist der Mietausfall.
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c. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur in dem Um-
fang, in dem kein Schadenersatz aus einer hinterlegten 
Kaution oder einem anderen Versicherungsvertrag erlangt 
werden kann (Subsidiärdeckung).
d. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € be-
grenzt.
e. Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt neben ande-
ren vertraglichen Selbstbehalten 500 €.

42. Kessel, Boiler, Maschinen und elektrische Kraft-
anlagen, die dem Gewerbe dienen
a. In Erweiterung von A § 1 Nr. 1 CIF4ALL 2023 leistet der 
Versicherer Entschädigung für Kessel, Boiler, Maschinen 
und elektrische Kraftanlagen, die dem Gewerbe dienen, so-
fern der gewerblich genutzte Flächenanteil des Gebäudes 
einen Anteil an der Gesamtnutzfläche des versicherten Ge-
bäudes von 49 % nicht übersteigt und der Versicherungs-
nehmer die Gefahr für diese Einrichtungen trägt.  
b.  Eine Entschädigung aus einer anderen Versicherung geht 
dieser Deckung vor (Subsidiärdeckung).

43. Mehrkosten für technische Neuerungen 
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer die notwendigen Kosten, die dadurch ent-
standen sind, dass infolge eines erheblichen Versicherungs-
falles Mehrkosten für modernere Technik (z. B. für Energie-
sparmaßnahmen, neue Umwelttechnologien) tatsächlich 
angefallen sind.
b. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn das versicherte 
Risiko zu mehr als 50 % zerstört oder beschädigt wurde.
c. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € 
begrenzt.

44. Regiekosten
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023  ersetzt 
der Versicherer in Folge eines erheblichen Versicherungs-
falls die notwendigen und tatsächlich entstandenen Kosten 
für die Abwicklung des Schadens (Koordination der Hand-
werker, Beaufsichtigung und Betreuung der Maßnahmen), 
sofern vom Versicherungsnehmer kein Architekt beauftragt 
worden ist.
b. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden vo-
raussichtlich 5.000 € übersteigt.
c. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf zehn Pro-
zent des entschädigungspflichtigen Schadens, maximal auf 
5.000 € begrenzt.

45. Innere Unruhen
a. Abweichend von A § 1. Nr. 2 b)  VGB CIF4ALL 2023 leis-
tet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch Innere Unruhen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen. 
b. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile des Volkes in einer die öffentliche 
Ruhe oder Ordnung störenden Weise in Bewegung gera-

ten und Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen 
verüben. 
c. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, 
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschä-
digungsrechts beansprucht werden kann. In diesem Fall be-
schränkt sich die Entschädigung auf den Teil des Schadens, 
der die Höchstgrenzen aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechts übersteigt.
d. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € 
begrenzt.
e. Dieser erweiterte Versicherungsschutz für Innere Unru-
hen kann während der Laufzeit des Versicherungsvertrages 
vom Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
wird eine Woche nach Zugang wirksam.

46. Besitzstandsgarantie
a. Stellt sich bei einem Schadenfall heraus, dass der Ver-
sicherungsnehmer durch die Vertragsbedingungen zur 
Wohngebäudeversicherung des Vorvertrags beim vorhe-
rigen Versicherer in Bezug auf den Versicherungsumfang 
bessergestellt gewesen wäre, wird über die Besitzstands-
garantie nach den Versicherungsbedingungen des letzten 
Vertragsstandes des direkten Vorvertrags reguliert. Der Ver-
sicherungsnehmer hat in diesem Fall die Bedingungen des 
Vorversicherers zur Verfügung zu stellen.
b. Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass

aa) ununterbrochen Versicherungsschutz bestand;
bb) der Vorvertrag für ein inländisches Risiko auf Ba-
sis der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Wohngebäudeversicherung (VGB) bei einem in Deutsch-
land zugelassenen Versicherungsunternehmen abge-
schlossen war;
cc) die vereinbarte Versicherungssumme die Höchster-
satzleistung darstellt;
dd) der  Versicherungsfall ist nicht später als fünf Jahre 
nach Vertragsbeginn des jetzigen Vertrages eingetreten. 

c. Darüber hinaus gilt die Besitzstandsgarantie nicht für 
Schäden im Zusammenhang mit

aa) Vorsatz;
bb) beruflichen und gewerblichen Risiken;
cc) Assistance- und sonstigen versicherungsfremden 
Dienstleistungen;
dd) Deckungen oder Teil-Deckungen nach dem Prinzip 
der Unbenannten Gefahren und der Allgefahrendeckung;
ee) Schwamm- und Hausbockkäferlarven-Deckungen.

d. Die Besserstellungsgarantie gegenüber dem Vorvertrag 
gilt nicht ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen für 
Schäden  

aa) durch Kriegsereignisse jeder Art;
bb) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radio-
aktive Substanzen;

d. Diese Garantie gilt nur, sofern aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag keine Leistung für das Schadenereignis in 
Anspruch genommen werden kann (Subsidiärdeckung).
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47. Haustechnische Anlagen 
a. Versicherte Sachen
Versichert sind die unter a. aa) bis a. kk) genannten betriebs-
fertigen haustechnischen Anlagen im versicherten Gebäude 
oder auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stück, soweit
- sie sich im Eigentum des Versicherungsnehmers befinden 

und
- der Versicherungsnehmer für sie Gefahr trägt und
- sie der Versorgung oder dem Betrieb der im Versiche-

rungsschein bezeichneten Gebäude dienen. Betriebsfertig 
ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und 
– soweit vorgesehen – nach beendetem Probebetrieb ent-
weder zum Betrieb bereit ist oder sich in Betrieb befindet. 
Eine spätere Unterbrechung des Betriebs unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer 
De- oder Remontage sowie während eines Transportes 
der Sache innerhalb des Versicherungsortes. Versichert 
sind:

aa) Brenner, Pumpen, Steuerungs-, Mess- und Regelein-
heiten von Heizungsanlagen aller Art;
bb) stationäre Klimaanlagen und anderweitige fest mit 
dem Gebäude verbundene Klimaregelungsanlagen. Mo-
bile Klima- und Entfeuchtungsgeräte sind mit ihren Kom-
ponenten und Bauteilen nicht versichert;
cc) Personen- und Lastenaufzüge;
dd) Anlagen zur Trink- und Brauchwasseraufbereitung 
sowie Zisternenanlagen und deren Technik (z. B. Pum-
pen);
ee) elektrische Antriebe von Rollläden/Jalousien, Gara-
gen- und Rolltoren;
ff) elektronische Türöffner, Alarm-, Video- und Gegen-
sprechanlagen, Klingelanlagen;
gg) Hebeanlagen;
hh) Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung;
ii) Antennen- und Satellitenempfangsanlagen;
jj) Wandladestationen zum Laden von Elektroautos;
kk) weitere Haussteuerungsanlagen (Smart Home).
Nicht versichert sind dort angeschlossene Endgeräte mit 
ihren Komponenten und Bauteilen.

 
b. Nicht versichert sind

aa) Anlagen und Geräte, die nicht unter Absatz a. aufge-
führt sind, insbesondere Photovoltaikanlagen und sons-
tige Anlagen der Stromerzeugung;
bb) Rohrleitungen, die zu den unter Ziffer a. aufgeführ-
ten Anlagen und Geräten gehören;
cc) Wechseldatenträger;
dd) Hilfs- und Betriebsstoffe;
ee) Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel, z. B. Kühl- 
oder Löschmittel;
ff) Werkzeuge aller Art;
gg) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der 
versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen, z. B. Sicherungen, Lichtquel-

len, nicht wieder aufladbare Batterien, Filtermassen und 
-einsätze.

 
c. Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Ausschlüsse

aa) Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden 
durch Ergänzende Technische Gefahren nach Absatz d. 
bb) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für Schäden
- durch Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie, nuklea-

re Strahlung oder radioaktive Substanzen;
- durch Gefahren, die nach A §§ 1 – 4 VGB CIF4ALL 2023 

oder nach den BB VGV CIF4ALL best advice 2023 versi-
chert oder versicherbar sind. Der Versicherungsschutz 
für die dort genannten Gefahren wird über diese Klau-
sel weder eingeschlossen noch erweitert;

- durch Sturmflut;
- durch Insekten oder Schädlinge (z. B. Hausbockkäfer 

und Hausbockkäferlarven); Schäden durch Schwamm 
und holzzerstörende Pilze.

 
d. Ergänzende Technische Gefahren

aa) Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergese-
hen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von 
versicherten Sachen (Sachschaden) und bei Abhanden-
kommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruch-
diebstahl, Raub oder Plünderung. Unvorhergesehen sind 
Schäden, die der Versicherungsnehmer, der Gebäude-
eigentümer, ein Hausverwalter oder ein Repräsentant we-
der rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit der im Ver-
kehr erforderlichen Sorgfalt hätten vorhersehen können.
Im Falle der groben Fahrlässigkeit kann der Versicherer 
unter den in B § 16 VGB CIF4ALL 2023 und B § 8 VGB CIF4ALL 
2023 beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teilwei-
se leistungsfrei sein. 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschä-
den durch

(1) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
Dritter;

(2) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;
(3) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;
(4) Brand, Rauch/Ruß, Seng-/Schmorschäden, Nutz-

wärmeschäden, Blitzschlag, Explosion/Verpuffung, 
Implosion, Fahrzeuganprall, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung, Überschalldruckwellen sowie Schwelen, 
Glimmen, Glühen oder Diebstahl;

(5) Wasser, Feuchtigkeit;
(6) Sturm;
(7) Frost, Eisgang, Überschwemmung;
(8) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-

richtungen;
(9) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;
(10) Zerreißen infolge Fliehkraft;
(11) Überdruck und Unterdruck;
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(12) Tierverbiss.
bb) Elektronische Bauelemente
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bautei-
le) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine 
versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Aus-
tauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutau-
schende Einheit) oder auf die versicherte Sache insge-
samt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, 
so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass 
der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Ge-
fahr von außen zurückzuführen ist.
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 
jedoch Entschädigung geleistet.
cc) Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden 

(1) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 
mussten;
(2) durch 

a) betriebsbedingte normale Abnutzung;
b) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;
c) korrosive Angriffe oder Abzehrung;
d) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm 
oder sonstigen Ablagerungen.
Diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte 
Maschinenteile, die infolge eines solchen Schadens 
beschädigt werden und nicht ihrerseits aus Grün-
den gemäß (2) a) bis (2) d) bereits erneuerungsbe-
dürftig waren.

Die Ausschlüsse gemäß (2) b) – (2) d) gelten ferner nicht 
in den Fällen von Absatz d. aa) (1), d. aa) (2), d. aa) (8), 
d. aa) (9); ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach 
dem Stand der Technik zur Zeit der Konstruktion beur-
teilt, bei Bedienungs-, Material- oder Ausführungsfehlern 
nach dem Stand der Technik zur Zeit der Herstellung;

(3) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbe-
dürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein musste; der Versicherer 
leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde 
oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zu-
stimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig 
repariert war.

dd) Gefahrendefinition
Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

(1) Raub
Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
Gewalt angewendet oder angedroht wird, um des-
sen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter 
Sachen auszuschalten. Dem Versicherungsnehmer 
stehen geeignete Personen gleich, die vorübergehend 
die Obhut über die versicherten Sachen ausüben.
(2) Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn jemand fremde Sa-
chen wegnimmt, nachdem er in einen Raum eines Ge-
bäudes einbricht, einsteigt oder mittels
a) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl 

oder durch Raub an sich gebracht hatte;
b) falscher Schlüssel oder
c) anderer Werkzeuge eindringt.

 
e. Umfang der Entschädigung

aa) Entschädigungsgrenze
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € be-
grenzt.
bb) Geltungsbereich
Bei Schäden durch Ergänzende Technische Gefahren 
nach Absatz c. aa) regelt sich die Entschädigung nach Ab-
satz Ziffer cc) bis gg)
cc) Selbstbeteiligung
Sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Selbst-
beteiligung je Versicherungsfall neben anderen vertrag-
lichen Selbstbeteiligungen 10 % des bedingungsgemäß 
als entschädigungspflichtig errechneten Betrages, min-
destens 250 €, höchstens 2.500 €.
dd) Wiederherstellungskosten
Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalscha-
den unterschieden. Ein Teilschaden liegt vor, wenn die 
Wiederherstellungskosten zuzüglich des Wertes des Alt-
materials nicht höher sind als der Neuwert der versicher-
ten Sache. Sind die Wiederherstellungskosten höher, so 
liegt ein Totalschaden vor. Der Zeitwert ergibt sich aus 
dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, 
Abnutzung und technischen Zustand.
ee) Teilschaden
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des 
früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Auf-
wendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials.

(1) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbe-
sondere

a) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;
b) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch 
übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner 
Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Über-
stunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeiten;
c) De- und Remontagekosten;
d) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für 
Expressfrachten;
e) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs-
systems, welches für die Grundfunktion der versi-
cherten Sache notwendig ist;
f) Kosten für das Aufräumen und das Dekontami-
nieren der versicherten Sache oder deren Teile 
sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der 
Sache, ferner Kosten für den Abtransport von Tei-
len in die nächstgelegene geeignete Abfallbesei-
tigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der 
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Einliefererhaftung.
(2) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in 
Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen an 
Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen 
Teilen, die während der Lebensdauer der versicher-
ten Sache erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt 
werden müssen, soweit diese Teile zur Wiederherstel-
lung der versicherten Sache zerstört oder beschädigt 
werden.
(3) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a)  Kosten einer Überholung oder sonstiger 
Maßnahmen, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall notwendig gewesen wären;
b) Mehrkosten durch Änderungen oder Ver-
besserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen;
c) Kosten einer Wiederherstellung in eigener 
Regie, soweit die Kosten nicht auch durch Arbei-
ten in fremder Regie entstanden wären;
d) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in 
eigener Regie;
e) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vor-
läufige Wiederherstellung;
f) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wieder-
herstellung erforderlich sind, aber nicht an der
versicherten Sache selbst ausgeführt werden;
g) Vermögensschäden.

ff) Totalschaden
Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des 
Altmaterials.
gg) Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert. Ab-
weichend von Absatz dd) und ee) ist die Entschädigungs-
leistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalls begrenzt, wenn die Wiederherstellung 
(Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) 
unterbleibt. Der Versicherungsnehmer erwirbt einen An-
spruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert 
übersteigt nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei 
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt 
hat, dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung 
der beschädigten oder Wiederbeschaffung der zerstör-
ten oder abhandengekommenen Sachen verwenden 
wird.

 
f.  Außenversicherung
Der Versicherer leistet auch Entschädigung für Schäden 
an den versicherten Sachen, wenn sie sich aus Anlass der 
Behebung eines Sachschadens, einer Revision oder einer 
Überholung außerhalb des bezeichneten Versicherungs-
ortes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland befinden. 
Anderweitige Versicherungen gehen voran.

g.  Wiederherbeigeschaffte Sachen
aa) Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt-
niserlangung dem Versicherer anzuzeigen.
bb) Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
dengekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle 
Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so be-
hält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die 
Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur 
Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache ge-
währte Zahlung zurückzugeben.
cc) Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem 
für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe 
ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat 
der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurück-
zuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfü-
gung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses 
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus-
zuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer über.
(2) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handen gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem 
für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden 
ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versiche-
rungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung 
zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforde-
rung des Versicherers nicht bereit, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit 
dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten 
erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm 
geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung ent-
spricht.

dd) Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße 
Entschädigung in Höhe der Wiederherstellungskosten 
auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in 
den Fällen von Absatz bb) oder cc) bei ihm verbleiben.
ee) Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.
ff)	Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
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Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

 
h.  Besondere Obliegenheiten für alle haustechnischen Anlagen
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat 
der Versicherungsnehmer bei der Planung, Errichtung und 
beim Betrieb der haustechnischen Anlagen sämtliche be-
hördlichen und gesetzlichen Bestimmungen und Sicher-
heitsvorschriften sowie alle vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten. Dies gilt auch für die vom Anlagen-Hersteller 
vorgegebenen Vorschriften und Hinweise zur Installation, 
Wartung und Pflege der versicherten Anlage(n) sowie des 
mitversicherten Zubehörs (z. B. Blitzschutzeinrichtungen, 
Fernüberwachungssysteme). Verletzt der Versicherungs-
nehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer 
unter den in B § 8 VGB CIF4ALL 2023 beschriebenen Vo-
raussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.
 
i. Kündigung

aa) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Versiche-
rungsschutz für Haustechnische Anlagen in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
bb) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

II. Nur bei Mitversicherung von Schäden durch
 Leitungswasser: 

1.  Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs-  
 und Heizungsrohren auf dem Versicherungs-  
 grundstück (PK 7260)
a. In Erweiterung von A § 3 Nr. 2 VGB CIF4ALL 2023  leistet 
der Versicherer Entschädigung für außerhalb von Gebäu-
den eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden 
an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an 
den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, die auf 
dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der 
Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, so-
fern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.
b. Punkt a. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerb-
lichen Zwecken dienen.

2.  Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs-  
 und Heizungsrohren außerhalb des  
 Versicherungsgrundstückes (PK 7261)
a. In Erweiterung von A § 3 Nr. 2 VGB CIF4ALL 2023 leistet 

der Versicherer Entschädigung für außerhalb von Gebäuden 
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 
den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den 
Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, die außerhalb 
des Versicherungsgrundstücks liegen und der Versorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Ver-
sicherungsnehmer die Gefahr trägt.
b. Punkt a. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerb-
lichen Zwecken dienen.

3.  Medienverlust
a. In Erweiterung von A § 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt der 
Versicherer den Mehrverbrauch von Leitungswasser oder 
Erdgas, der infolge eines Versicherungsfalles nach A § 1 Nr. 
1 VGB CIF4ALL 2023 oder Ziff. II. 9. BB VGV CIF:PRO best 
advice plus 2023 entsteht und den das Wasser- bzw. Ener-
gieversorgungsunternehmen in Rechnung stellt.
b. Des Weiteren ersetzt der Versicherer Kosten für den 
Mehrverbrauch oder den Verlust von Brennstoffen wie z. 
B. Heizöl, Holz, Holzpellets infolge eines ersatzpflichtigen 
Schadenfalles. 

4.  Sonstige Bruchschäden an Armaturen (PK 7265)
a. In Erweiterung von A § 3 Nr. 1 b) VGB CIF4ALL 2023 
ersetzt der Versicherer auch sonstige Bruchschäden an 
Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Was-
sermesser, Geruchsverschlüsse). Ausgeschlossen sind 
Bruchschäden an bereits defekten Armaturen.
b. Ist wegen Rohrbruchs nach A § 3 Nr. 1. a) VGB CIF4ALL 
2023 der Austausch einer Armatur technisch erforderlich, er-
setzt der Versicherer auch die dafür entstehenden Kosten. 
c. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € 
begrenzt.

5. Sonstige Bruchschäden an Heizkörpern und Boilern
In Erweiterung von A § 3 Nr. 1 b) VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer auch sonstige Bruchschäden an Heizkör-
pern und Boilern. Ausgeschlossen sind Bruchschäden an 
bereits defekten Installationen.

6.  Aufwendungen für die Beseitigung von  
 Rohrverstopfungen (PK 7167)
a. In Erweiterung von A § 3 VGB CIF4ALL 2023 sind die not-
wendigen Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen von 
Ableitungsrohren innerhalb versicherter Gebäude sowie auf 
dem Versicherungsgrundstück mitversichert.

7.  Regenwasserableitungs- und Lüftungsrohre
a. In Erweiterung von A § 3 Nr. 4 a) aa) VGB CIF4ALL 2023 
gelten Nässeschäden an Gebäuden oder Gebäudeteilen 
versichert, die durch Wasser entstehen, welches aus inner-
halb oder außerhalb des Gebäudes verlaufenden Regenfall-
rohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.
b. In Erweiterung von A § 3 Nr. 1 a) VGB CIF4ALL 2023 sind 
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frostbedingte und sonstige Bruchschäden an im Gebäude 
oder unterirdisch verlaufenden Regenfallrohren versichert.

8.  Schläuche
Versichert sind die notwendigen Kosten für die Wiederbe-
schaffung von Zu- und Abwasserschläuchen von Waschma-
schinen, Geschirrspülern oder ähnlichen Geräten, sofern 
die Schläuche durch eine der in A § 1 Nr. 1 a) VGB CIF4ALL 
2023 versicherten Gefahren beschädigt oder zerstört wur-
den.

9.  Gasleitungen
In Erweiterung zu A § 3 Nr. 1 und 2 VGB CIF4ALL 2023 sind 
Bruchschäden an Gasleitungen, die der Versorgung des ver-
sicherten Gebäudes dienen und für die der Versicherungs-
nehmer die Gefahr trägt, mitversichert.

10. Regenwassersammelanlagen (Zisternen) auf  
 dem Versicherungsgrundstück
a. Versichert sind in Ergänzung zu A § 3 Nr. 2 VGB CIF4ALL 
2023  Frost- und sonstige Bruchschäden an Regenwasser-
sammelanlagen (Zisternen) und damit verbundenen Rohr-
leitungen, die sich außerhalb versicherter Gebäude auf dem 
Versicherungsgrundstück befinden und der Versorgung ver-
sicherter Gebäude dienen.
b. Regenwasser aus Zisternen gilt ab Übergang in das Lei-
tungswassersystem versicherter Gebäude als Leitungswas-
ser gemäß A § 3 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023. 

11. Bruchschäden von Leitungswasser- und  
 Abwasserrohren zwischen den Fundamenten
a. In Erweiterung von A § 3 Nr. 2 VGB CIF4ALL 2023 leistet der 
Versicherer Entschädigung für frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung 
oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, 
die zwischen den Gebäudefundamenten liegen. 
b. In Erweiterung von A § 3 Nr. 2 VGB CIF4ALL 2023 leis-
tet der Versicherer Entschädigung für frostbedingte und 
sonstige Bruchschäden an den Ableitungsrohren der Was-
serversorgung,die zwischen den Gebäudefundamenten 
liegen und der Entsorgung versicherter Gebäude oder An-
lagen dienen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
25.000 € begrenzt.

III. Nur bei Mitversicherung von Schäden durch
Sturm/Hagel:

1.  Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter  
 Bäume
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 1 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer die erforderlichen und tatsächlich angefalle-
nen Kosten, um Bäume oder deren Teile zu entfernen, ab-
zutransportieren und zu entsorgen.
b. Folgende Voraussetzungen müssen alle erfüllt sein:

aa) Es sind Bäume des Versicherungsgrundstücks.
bb) Diese Bäume sind durch Blitzschlag oder Sturm um-
gestürzt, abgeknickt oder derart beschädigt, dass sie ent-
fernt werden müssen.
cc) Eine natürliche Regeneration dieser Bäume ist nicht 
zu erwarten.

c. Bereits abgestorbene Bäume sind nicht versichert.
d. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 15 % der 
Versicherungssumme begrenzt.

 IV. Nur bei Mitversicherung von Schäden
durch Feuer: 

1.  Überspannung (PK 7160)
In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschä-
den leistet der Versicherer Entschädigung auch für Schäden, 
die an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten 
durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge 
eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte 
Elektrizität entstehen.

2. Sonstige Überspannungsschäden
a. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschäden 
leistet der Versicherer auch für Schäden an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten, die durch Überspannung, Über-
strom und Kurzschluss infolge sonstiger nachgewiesener 
Netzwerkschwankungen entstehen, sofern von dem Verur-
sacher, dem Netzwerkbetreiber oder einem anderen Versi-
cherer keine Entschädigung dafür erbracht wird.
b. Nicht versichert sind Schäden an Solar- oder Photovolta-
ikanlagen.
c. Der Versicherungsnehmer trägt neben anderen vertragli-
chen Selbstbeteiligungen je Versicherungsfall eine Selbstbe-
teiligung von 150 € des bedingungsgemäß vom Versicherer 
zu zahlenden Schadenbetrags.

3.  Einschluss von Nutzwärmeschäden (PK 7161)
Abweichend von A § 2 Nr. 5 d) VGB CIF4ALL 2023 sind auch 
die dort bezeichneten Brandschäden versichert.

4.  Löschmittelkosten der Feuerwehr
Abweichend von B § 13 Nr. 1 f) VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer die notwendigen Löschmittelkosten der 
Feuerwehr, sofern eine gesetzliche Leistungspflicht des Ei-
gentümers besteht.

5. Kosten nach Fehlalarm durch Rauch- und Gasmelder
a. Versichert sind die notwendig gewordenen Reparatur-
kosten für die Beseitigung von Gebäudeschäden, die in 
Folge eines Fehlalarms eines vom Gebäudeeigentümer ein-
gebrachten Rauch- oder Gasmelders durch eine von Polizei 
oder Feuerwehr veranlasste Notöffnung entstanden sind.
b. Versicherungsschutz besteht nur, sofern es sich um 
einen vom VDS anerkannten Rauch- und Gasmelder  han-
delt, der gemäß den anerkannten Regeln der Technik ein-
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gebaut ist.
c. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 € 
begrenzt.

6.  Kosten für die Dekontamination von Erdreich  
     (PK 7362)
a. In Erweiterung von A § 7 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 ersetzt 
der Versicherer die notwendigen Kosten, die dem Versiche-
rungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge 
eines Versicherungsfalls entstehen, um

aa) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu unter-
suchen oder zu dekontaminieren oder auszutauschen,
bb) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete De-
ponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu 
vernichten,
cc)  insoweit den Zustand des im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles wiederherzustellen.

b. Die Aufwendungen gemäß Buchstabe a. werden nur er-
setzt, sofern die behördlichen Anordnungen

aa) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergan-
gen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlas-
sen waren und
bb) eine Kontamination betreffen, die nachweislich in-
folge dieses Versicherungsfalles entstanden ist,
cc) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versi-
cherungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Mo-
naten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden.

c. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kon-
tamination des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwen-
dungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehen-
den Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die 
hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt.
d. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Ver-
sicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefe-
rerhaftung werden nicht ersetzt.
e. Kosten gemäß Buchstabe a. gelten nicht als Aufräu-
mungskosten gemäß A § 7 Nr. 1 a) VGB CIF4ALL 2023.
f. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, je Versicherungsfall begrenzt auf 100 % der Versiche-
rungssumme. 

7. Rauch- und Rußschäden
Für Rauch- und Rußschäden an versicherten Sachen be-
steht auch dann Versicherungsschutz, wenn sie nicht Folge 
eines Brandes im Sinne des A § 2 Nr. 2 VGB CIF4ALL 2023 
sind. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die 
durch die allmähliche Einwirkung von Rauch und Ruß über 
einen Zeitraum von mehr als 2 Tagen entstehen.

8.		Verpuffungsschäden
In Erweiterung des A § 2 Nr. 1 c) VGB CIF4ALL 2023 werden 
auch Schäden durch Verpuffung ersetzt.

9.  Blindgängerschäden
Abweichend von A § 1 Nr. 2 a) VGB CIF4ALL 2023 sind Ex-
plosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen 
versichert.

10.  Seng- und Schmorschäden
Abweichend und ergänzend von A § 2 Nr. 5 VGB CIF4ALL 
2023 sind Seng- und Schmorschäden, die durch Hitzeein-
wirkung ohne offene Flamme entstehen, mitversichert.

B. Die nachstehenden Klauseln und Deckungserwei-
terungen gelten nur, soweit besonders vereinbart 
und im Versicherungsschein aufgeführt:

1.  Ableitungsrohre auf und außerhalb des  
 Versicherungsgrundstücks
a. In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 2 VGB CIF4ALL 
2023 leistet der Versicherer Entschädigung für außerhalb 
von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an den Ableitungsrohren der Wasserversor-
gung, die auf dem oder außerhalb des Versicherungsgrund-
stücks verlegt sind, der Entsorgung versicherter Gebäude 
oder Anlagen dienen und dem Stand der Technik entspre-
chend hergestellt und verlegt wurden.
b. Die Mitversicherung gilt nur, sofern der Schaden wäh-
rend der Vertragsdauer eingetreten ist und der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt.
c. Punkt a. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerb-
lichen Zwecken dienen.
d. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € 
begrenzt.
e. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres verlangen, dass dieser erweiterte Versi-
cherungsschutz für Ableitungsrohre mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres entfällt. Die Kündigung ist in Textform zu 
erklären. Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum 
Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen.

2. Kernsanierung
Der Vertrag kam aufgrund der Angabe zustande, dass das 
Gebäude in dem im Antrag genannten Jahr kernsaniert wur-
de. Kernsanierung bedeutet, dass Dachstuhl, Mauern, De-
cken, Böden, Putz, Fenster und Türen in einen neuwertigen 
Zustand versetzt wurden. Grundvoraussetzung ist zudem 
die komplette Erneuerung des Rohrleitungssystems (Zu- und 
Ableitungen), der Heizungseinrichtungen, der sanitären An-
lagen, der elektrischen Leitungen und der Dacheindeckung.
Vor diesem Hintergrund wird das Jahr der Kernsanierung 



CI
F4

AL
L 

BB
 V

G
V 

be
st

 a
dv

ic
e 

10
.2

02
3/

1

Besondere Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung (BB VGV CIF4ALL best advice 2023)  15/19

der ersten Bezugsfertigkeit gleichgesetzt und es erfolgt eine 
dementsprechende Einstufung in die Beitragsstaffel nach 
Gebäudealter gemäß A § 20 VGB CIF4ALL 2023.
Falls der Sanierungszustand nicht diesen Vorgaben ent-
spricht, besteht für darauf zurückzuführende Schäden kein 
Versicherungsschutz.

3. Rohbau-Feuerversicherung
Abweichend von A § 21 a. VGB CIF4ALL 2023 endet die Feu-
er-Rohbauversicherung mit der Bezugsfertigkeit des Gebäu-
des, spätestens jedoch 36 Monate nach Beginn des Versi-
cherungsvertrages. 

C. Die nachstehende Deckungserweiterung gilt nur, 
soweit besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein aufgeführt:

Besondere Bedingungen für die Versicherung von 
Photovoltaikanlagen (BPV 2013)

I. Vertragsgrundlage

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Wohngebäu-
deversicherung (VGB CIF4ALL 2023), (Hauptvertrag), soweit 
sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes 
ergibt.

II. Versicherte Sachen und versicherter 
Ertragsausfall

1.  Versicherte Sachen
Versichert sind die auf dem Hausdach befestigten sowie 
in den Baukörper integrierten, betriebsfertigen Photo-
voltaikanlagen der im Versicherungsvertrag genannten 
Gebäude bis zu einer Leistung von 15 kW-Spitzenleistung 
(kWp).
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und – soweit vorgesehen – nach beendetem Pro-
bebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder 
sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der 
Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz 
nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage 
sowie während eines Transportes der Sache innerhalb des 
Versicherungsortes.
Zur Photovoltaikanlage gehören Solarmodule, Montagerah-
men, Befestigungselemente, Wechselrichter und die Verka-
belung.

2.  Versicherter Ertragsausfall
Versichert ist der Ertragsausfall (entgangene Einspeisever-
gütung), wenn der Betrieb einer versicherten Photovoltaik-
anlage infolge eines versicherten Schadens an der versi-
cherten Sache unterbrochen oder beeinträchtigt wird. Der 
Ertragsausfall wird bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die versicherte Photovoltaikanlage wieder benutzbar ist, 

höchstens jedoch für 6 Monate seit dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles.

III. Versicherte Gefahren und Schäden, generelle
 Ausschlüsse

1.  Der Versicherer leistet – soweit nach den VGB CIF4ALL 
2023 und vereinbarten Besondere Bedingungen versichert 
– Entschädigung für Schäden durch
a. Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, 
Implosion, Luftfahrzeuge nach A § 2 VGB CIF4ALL 2023 so-
wie Klausel PK 7160 der vereinbarten Besondere Bedingun-
gen;
b. Leitungswasser nach A § 3 VGB CIF4ALL 2023;
c. Naturgefahren

aa) Sturm, Hagel nach A § 4 VGB CIF4ALL 2023 sowie
bb) Weitere Elementargefahren nach BWE 2023 VGV 

CIF4ALL 2023.
2.  Der Versicherer leistet ferner Entschädigung für 
Schäden durch Ergänzende Technische Gefahren nach 
Ziff. IV.
Diese Gefahrengruppe kann nur in Verbindung mit einer 
der Gefahrengruppe nach Nr. 1 versichert werden.
3.  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch Krieg, 
Innere Unruhen und Kernenergie (siehe A § 1 Nr. 2 VGB 
CIF4ALL 2023).

IV. Ergänzende Technische Gefahren

1.  Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versi-
cherten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen 
versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub oder Plünderung.
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorher-
gesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte 
Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen 
können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese 
den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschä-
den durch
a. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;
b. Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;
c. Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung durch Blitz;
d. Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz ei-
nes Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie 
Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion, soweit 
nicht nach Ziff. III. Nr. 1 a. bereits versichert;
e. Wasser, Feuchtigkeit, soweit nicht nach Ziff. III. Nr. 1 b. 
bereits versichert;
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f. Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung, soweit nicht 
nach Ziff. III. Nr. 1 c. bereits versichert.

2.  Elektronische Bauelemente
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet.

3.  Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschädigung für Schäden
a. durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten;
b. durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an 
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt;
c. durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparatur-
bedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur 
Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers we-
nigstens behelfsmäßig repariert war;
d. soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag ein-
zutreten hat.
Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Ver-
sicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintre-
ten muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Ver-
sicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädi-
gung.
§ 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese 
Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch 
auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers au-
ßergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu 
machen.
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt 
oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schaden-
ersatz leistet.

4.		 Gefahrendefinitionen
Im Sinne dieser Bedingungen gilt:
a. Raub
Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Ge-

walt angewendet oder angedroht wird, um dessen Wider-
stand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszu-
schalten.
Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen 
gleich, die vorübergehend die Obhut über die versicherten 
Sachen ausüben.
b. Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn 
jemand fremde Sachen wegnimmt, nachdem er in einen 
Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels

aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl 
oder durch Raub an sich gebracht hatte;
bb) falscher Schlüssel oder
cc)  anderer Werkzeuge eindringt. 

V. Umfang der Entschädigung

1.  Versicherungssumme
Der Versicherer leistet Entschädigung auf Erstes Risiko. Die 
Entschädigung ist, soweit nicht anders vereinbart, je Versi-
cherungsfall auf 30.000 € begrenzt.

2.  Geltungsbereich
Bei Gefahren nach Ziff. III. Nr. 1 regelt sich die Entschädi-
gung nach A § 13 VGB CIF4ALL 2023; bei Gefahren nach Ziff. 
III. Nr. 2 regelt sich die Entschädigung nach Nr. 3 bis Nr. 8.

3.  Wiederherstellungskosten
Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden 
unterschieden.
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskos-
ten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind 
als der Neuwert der versicherten Sache.
Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Total-
schaden vor.
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Ab-
zug insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zu-
stand.

4.  Teilschaden
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des frü-
heren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwen-
dungen abzüglich des Wertes des Altmaterials.
a. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;
bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch über-
tarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten 
durch tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;
cc)  De- und Remontagekosten;
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Ex-
pressfrachten;
ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssys-
tems, welches für die Grundfunktion der versicherten 
Sache notwendig ist;



CI
F4

AL
L 

BB
 V

G
V 

be
st

 a
dv

ic
e 

10
.2

02
3/

1

Besondere Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung (BB VGV CIF4ALL best advice 2023)  17/19

ff)  Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren 
der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten 
für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten 
für den Abtransport  von Teilen in die nächstgelegene 
geeignete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kosten 
aufgrund der Einliefererhaftung.

b. Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe 
der Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und 
Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, 
Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die während 
der Lebensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile 
zur Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört oder 
beschädigt werden.
c. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versicherungsfall 
notwendig gewesen wären;
bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;
cc)  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder 
Regie entstanden wären;
dd) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie;
ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;
ff)	 Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicherten Sa-
che selbst ausgeführt werden;
gg) Vermögensschäden.

5.  Totalschaden
Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Alt-
materials.

6.  Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert
Abweichend von Nr. 4 und Nr. 5 ist die Entschädigungsleis-
tung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles begrenzt, wenn
a. die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbe-
schaffung (Totalschaden) unterbleibt oder
b. für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Er-
satzteile nicht mehr zu beziehen sind.
Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den 
Teil der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, so-
weit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Ent-
schädigung zur Wiederherstellung der beschädigten oder 
Wiederbeschaffung der zerstörten oder abhanden gekom-
menen Sachen verwenden wird.

7.  Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung
Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
Nr. 3 bis Nr. 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem 

ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem 
Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssum-
men auf Erstes Risiko.

8.  Selbstbehalt
Der nach Nr. 3 bis Nr. 7 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt neben ande-
ren vertraglichen Selbstbehalten 250 €.
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt je-
weils einzeln abgezogen.
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sa-
che und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang 
zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur ein-
mal abgezogen.

9.  Ertragsausfall
Der Versicherer ersetzt den versicherten Ertragsausfall für 
die Photovoltaikanlage, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist, nach der Einspeisevergütung des mit dem Ver-
tragspartner vereinbarten Liefervertrages auf Tagesbasis. 
Grundlage für die Entschädigungsberechnung ist die durch-
schnittliche Tagesenergieleistung der letzten 36 Monate vor 
Schadeneintritt.
Der Ertragsausfall wird nach dem zweiten Ausfalltag (Ka-
renzzeit) abzüglich im Unterbrechungszeitraum ersparter 
Kosten ersetzt. Die Entschädigung für Ertragsausfall ist je 
vollen Kalendertag auf höchstens 2,50 € je kWp Anlagenleis-
tung begrenzt.

VI.	Wiederherbeigeschaffte	Sachen

1.		 Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis-
erlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform an-
zuzeigen.

2.  Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. An-
dernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurück-
zugeben.

3.  Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handen gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Ver-
sicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die 
Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Ver-
sicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
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Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.
b. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer ab-
handen gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die be-
dingungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen 
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält 
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4.  Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann 
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von 
Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5.  Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6.  Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.

VII. Besondere Obliegenheiten
 
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat 
der Versicherungsnehmer
a. die versicherten Photovoltaikanlagen stets im vom Her-
steller empfohlenen Intervall von einem für das jeweilige 
Gewerk qualifizierten Fachbetrieb warten zu lassen und hie-
rüber einen Nachweis zu führen;
b. die vom jeweiligen Hersteller mitgelieferten Datenträger 
mit Daten und Programmen für die versicherten Photovol-
taikanlagen aufzubewahren; 
c. zur Feststellung des Ertragsausfalls die Vertragsunter-
lagen über die Energielieferungen sowie die Abrechnungen 
der letzten 3 Jahre aufzubewahren.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten, so ist der Versicherer unter den in B § 8 VGB CIF4ALL 
2023 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

VIII. Kündigung
 
a. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung 
von Photovoltaikanlagen in Textform kündigen. Kündigt der 
Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine 
Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres wirksam wird.
b. Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den Hauptvertrag (siehe Ziff. I.) innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

IX. Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe 
Ziff. I.) erlischt auch die Versicherung von Photovoltaik-
anlagen.

D. Die nachstehenden Deckungserweiterungen 
gelten nur, soweit besonders vereinbart und im Ver-
sicherungsschein aufgeführt: 

Versicherung unbenannter Gefahren
a. In Erweiterung von A § 1 VGB CIF4ALL 2023 leistet der 
Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch ein unvorhergesehenes Ereignis abhandenkommen, 
zerstört oder beschädigt werden.
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer, der Gebäudeeigentümer, ein Hausverwalter oder ein 
Repräsentant weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch 
mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten vorherse-
hen können.
Im Falle der groben Fahrlässigkeit kann der Versicherer un-
ter den in B § 16 VGB CIF4ALL 2023 und B § 8 VGB CIF4ALL 
2023 beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise 
leistungsfrei sein.
b. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender 
Ursachen Schäden

aa) durch Gefahren, die nach A §§ 1 – 4 VGB CIF4ALL 
2023 oder nach den BB VGV CIF4ALL best advice 2023 
versichert oder
versicherbar sind. Der Versicherungsschutz für die dort 
genannten Gefahren wird über diese Klausel weder ein-
geschlossen noch erweitert;
bb) durch Risiken, deren Indeckungnahme durch die 
ConceptIF PRO GmbH abgelehnt wurden;
cc) durch Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erd-
senkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
bruch, Grundwasser, Sturmflut;
dd) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster oder Außentüren oder durch andere Öffnungen, 
es sei denn, dass diese Öffnungen durch ein versichertes 
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Ereignis entstanden sind und einen Gebäudeschaden 
darstellen;
ee) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand; ff. berechtigte oder 
unberechtigte Maßnahmen der Staatsgewalt (Verfügung 
von hoher Hand);
ff) an oder durch Pflanzen und Tiere;
gg) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioak-
tive Substanzen;
hh) durch fehlerhafte Konstruktion, Planung oder In-
standhaltung versicherter Sachen;
ii) durch Abnutzung, Verschleiß, Alterung, Reißen (mit-
versichert bleiben Risse die durch ein plötzliches Ereignis 
entstanden sind), Verfall, Rost, Schimmel, Fäulnis, Insek-
ten oder Schädlinge (z. B. Hausbockkäfer und Hausbock-
käferlarven); Schäden durch Schwamm und holzzerstö-
rende Pilze;
jj) durch Baumaßnahmen (auch Renovierung oder Res-
taurierung) auf dem Versicherungsgrundstück;
kk) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungsneh-
mer oder dessen Repräsentanten bekannt sein mussten;
ll) an Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig hergestellt sind.

c. Nicht versicherte Sachen
Abweichend von A § 5 VGB CIF4ALL 2023 zählen im Rahmen 
der unbenannten Gefahren Sachen aus Glas, Keramik und
Porzellan sowie Scheiben und Platten aus Kunststoff nicht 
zu den versicherten Sachen.
d. Sofern nichts anderes vereinbart ist, trägt der Versiche-
rungsnehmer neben anderen vertraglichen Selbstbehalten 
je Versicherungsfall 500 € selbst.
e. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € be-
grenzt. Die Leistung kann nur einmal je Versicherungsfall 
aus dem Vertrag beansprucht werden.
f. Kündigung

aa) Versicherungsnehmer und Versicherer können 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Ver-
sicherungsschutz für Unbenannte Gefahren in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
bb) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.
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  Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden

(BWE VGV CIF4ALL 2023)
Stand: 01.01.2023

§ 1 Vertragsgrundlage

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden

§ 3 Überschwemmung, Rückstau

§ 4 Erdbeben

§ 5 Erdsenkung

§ 6 Erdrutsch

§ 7 Schneedruck

§ 8 Lawinen

§ 9 Vulkanausbruch

§ 10 Nicht versicherte Schäden

§ 11 Besondere Obliegenheiten

§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt

§ 13 Kündigung

§ 14 Beitragsänderung

§ 15 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungs-
schein oder dessen Nachträgen die Mitversicherung wei-
terer Elementarschäden ausdrücklich ausgewiesen ist. 

§1  Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Wohngebäu-
deversicherung (VGB CIF4ALL 2023) soweit sich aus den fol-
genden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

§ 2  Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte  
Sachen, die durch
a) Überschwemmung , Rückstau,
b) Erdbeben,
c) Erdsenkung, Erdrutsch
d) Schneedruck, Lawinen
e) Vulkanausbruch
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

§ 3  Überschwemmung, Rückstau
a)	 Überschwemmung	 ist	die	Überflutung	des	Grund	und	
Bodens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen 
Mengen	von	Oberflächenwasser	durch

aa)	Ausuferung	von	oberirdischen	(stehenden	oder	flie-
ßenden) Gewässern,
bb) Witterungsniederschläge
cc)	Austritt	von	Grundwasser	an	die	Erdoberfläche	 in-
folge von aa) oder bb)

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen	 (stehenden	 oder	 fließenden)	 Gewässern	

oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig 
aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit ver-
bundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

§ 4  Erdbeben
a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-
bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinne-
ren ausgelöst wird.
b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in 
der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Ge-
bäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso wi-
derstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben ent-
standen sein kann.

§ 5  Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbo-
dens über naturbedingten Hohlräumen. Nicht versichert 
sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.

§ 6  Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstür-
zen von Erd- oder Gesteinsmassen.

§ 7  Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee oder 
Eismassen.
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§ 8  Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten 
Druckwelle.

§ 9  Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materia-
lien und Gasen.

§ 10  Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten 
Sachen,	 die	 sich	 in	 versicherten	 Gebäuden	 befinden,	 die	
nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren 
Zweck nicht benutzbar sind;
b)	 Schäden	an	im	Freien	befindlichen	beweglichen	Sachen.	
Dies gilt auch in der Außenversicherung,
c) – ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch
  aa)	 Sturmflut;
  bb)	Grundwasser,	soweit	nicht	an	die	Erdoberfläche	ge-

drungen (siehe § 3);
d) Trockenheit oder Austrocknung.

§ 11  Besondere Obliegenheiten
Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstau-
schäden	hat	der	Versicherungsnehmer	Abflussleitungen	auf	
dem Versicherungsgrundstück freizuhalten, sofern der Ver-
sicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist 
der Versicherer unter den in B § 8 Nr. 3 VGB CIF4ALL 2023 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12  Wartezeit, Selbstbehalt
a) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von 7 
Tagen ab Versicherungsbeginn (Wartezeit). Die Wartezeit ent-
fällt, sofern der Versicherungsnehmer nachweist, dass bis 
zum Versicherungsbeginn eine Vorversicherung gegen alle 
Gefahren gemäß § 2 BWE VGV CIF4ALL 2023 bestanden hat.
b)	 Der	 bedingungsgemäß	 als	 entschädigungspflichtig	 er-
rechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekürzt.
c) Der Selbstbehalt im Versicherungsfall beträgt neben an-
deren vertraglichen Selbstbehalten 10 %, mindestens 500,– 
€, höchstens 5.000,– €.

§ 13 Kündigung
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung 
weiterer Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt 
der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass 

seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versiche-
rungsjahres wirksam wird.
b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

§ 14 Beitragsänderung
1. Unabhängig von Prämienanpassungen gemäß den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen VGB gilt, dass der ver-
traglich vereinbarte Beitragssatz (ohne Versicherungsteuer) 
für Versicherungsverträge der Versicherung gegen weitere 
Elementarschäden (BWE) mit gleichen Tarifmerkmalen und 
gleichem Deckungsumfang linear anzupassen ist, wenn de-
ren Schadenaufwendungen, Feuerschutzsteuer und ihnen 
zuzuordnende Kosten die gesamten Beiträge (ohne Ver-
sicherungsteuer) dieser Versicherungsverträge innerhalb 
eines Ermittlungszeitraumes über- oder unterschreiten. 
Eine Anpassung erfolgt frühestens nach Ablauf des ersten 
Versicherungsjahres.
2. Der Ermittlungszeitraum des Anpassungsbedarfs beträgt 
mindestens 1 Versicherungsjahr und höchstens 3 Versiche-
rungsjahre. Prämienanpassungen gemäß VGB sind dabei 
nicht zu berücksichtigen. Die anerkannten Grundsätze der 
Versicherungsmathematik sind anzuwenden.
3. Die Beitragsanpassung tritt mit Beginn des der Ermittlung 
folgenden Versicherungsjahres in Kraft. Der Versicherer 
kann von einer Beitragsanpassung absehen, wenn die ge-
mäß	Nrn.	1.	und	2.	 zu	ermittelnde	Differenz	3	%	nicht	er-
reicht. Der errechnete Veränderungssatz ist dann jedoch in 
den folgenden Jahren zu berücksichtigen. Eine Beitragsan-
passung ist auf 15 % des vorangegangenen Jahresbeitrages 
(ohne Versicherungsteuer) begrenzt.
4. Die Erhöhung des Beitrages ist dem Versicherungsneh-
mer spätestens einen Monat vor der Fälligkeit schriftlich mit-
zuteilen.
In der Mitteilung ist der alte und der neue Beitrag gegen-
überzustellen und der Versicherungsnehmer über dessen 
Kündigungsrecht nach § 40 VVG zu unterrichten. § 40 (1) 
VVG lautet: Erhöht der Versicherer auf Grund einer An-
passungsklausel die Prämie, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Beitragserhöhung, kündigen.
 
§ 15 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) 
erlischt auch die Versicherung weiterer Elementarschäden.
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  Abschnitt „A“

A § 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1. Versicherungsfall
Entschädigt werden versicherte Sachen (Verweis versicher-
te Sachen), die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder be-
schädigt werden.

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. 
Schrammen, Muschelausbrüche),
bb) Undicht werden der Randverbindungen von Mehr-
scheiben-Isolierverglasungen.

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus, 
cc) Sturm, Hagel,
dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstehen, 
soweit für diese (b) aa) - dd)) anderweitig Versicherungs-
schutz besteht.

A § 2  Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und  
Kernenergie

1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegs-
ähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder 
Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Un-
ruhen.

3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nuk-
leare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

A § 3  Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen
Versichert sind die in den Besonderen Bedingungen und 
Klauseln für die Glasversicherung  bezeichneten,
a) fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Platten 

und Spiegel aus Glas.
b) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und 

-spiegel.
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den verein-
barten Betrag begrenzt.

2. Gesondert versicherbar
Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten 
und fertig eingesetzten oder montierten
a) Scheiben und Platten aus Kunststoff,
b) Platten aus Glaskeramik,
c) Glasbausteine und Profilbaugläser,
d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,
e) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren 

Rahmen,
f) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrück-

lich benannt sind.

3. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskör-

per und Handspiegel,
b) Photovoltaikanlagen,
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,
d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Be-

standteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- 
und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von 
Fernsehgeräten, Computer-Displays).

A § 4  Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen Kosten für
a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverscha-

lungen, Notverglasungen),
b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten 

Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungs-
kosten).

2. Gesondert versicherbar
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum 
jeweils vereinbarten Betrag die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Kosten für
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Mon-

tieren von versicherten Sachen durch deren Lage ver-
teuert (z.B. Kran- oder Gerüstkosten),

b) die Erneuerung von Anstrichen, Malereien, Schriften, 
Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versi-
cherten Sachen (siehe Versicherte Sachen),

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das 
Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgit-
ter, Schutzstangen, Markisen usw.),

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

A § 5  Versicherungsort

Die Versicherungsorte sind die in dem Versicherungsschein 
bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden.
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen ver-
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einbart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versiche-
rungsortes.

A § 6  Anpassung der Versicherung

1. Anpassung des Versicherungsumfangs
Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die 
Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an; entsprechend 
verändert sich die Prämie.

2. Anpassung der Prämie
Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Ja-
nuar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende 
Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um 
den sich die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten 
Preisindizes für Verglasungsarbeiten verändert haben.
Für gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für 
gemischt genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerb-
liche Betriebsgebäude. Für Wohnungen,  Einfamilien-  und  
Mehrfamiliengebäude  gilt  das  Mittel aus den Indizes für 
Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude. Der Veränderungs-
prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerun-
det. Maßgebend sind die für den Monat Mai veröffentlichten 
Indizes.

3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die 
Erhöhung der Haftung des Versicherers und der damit ver-
bundenen Anpassung der Prämie kann der Versicherungs-
nehmer durch Erklärung in Textform zum Anpassungszeit-
punkt kündigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung.
Die Mitteilung des Versicherers, in der der Versicherungs-
nehmer auf sein Kündigungsrecht hinzuweisen ist, muss 
diesem mindestens 1 Monat vor Wirksamwerden der An-
passung der Prämie zugehen.

A § 7.1  Entschädigung als Sachleistung

1. Sachleistung
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sach-

leistung, zu der er den Auftrag erteilt.
b) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rech-

nung des Versicherers die zerstörten oder beschädigte 
Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte (siehe „Ver-
sicherte und nicht versicherte Sachen“) an den Schadens-
ort geliefert und wieder eingesetzt werden.

c) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Auf-
wendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z.B. 
Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einset-
zen der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remontage von 
Vergitterungen) notwendig sind. Diese Aufwendungen 
werden nur – soweit dies besonders vereinbart ist – in 
vereinbarter Höhe ersetzt (siehe Versicherte Kosten).

  Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung 
der Sachleistung notwendig sind, erteilt der Versicherer 
in Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen 
Namen den Auftrag hierzu. Der Versicherer erstattet dem 
Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis zur ver-
einbarten Höhe.

d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei 
der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und 
Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbe-
dingte Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erschei-
nungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen Auftrag.

2. Abweichende Entschädigungsleistung
a) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer er-

setzt der Versicherer den Geldbetrag, welcher dem unter 
Nummer 1 beschriebenen Leistungsumfang entspricht.

b) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, so-
weit eine Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den 
ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.

c) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versi-
cherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das 
gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer die Mehr-
wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

3. Notverglasung/Notverschalung
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasun-
gen und Notverschalungen, siehe „Verweis“) können vom 
Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendi-
ge versicherte Kosten geltend gemacht werden.

4. Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe „ver-

sicherte Kosten“) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls.

b) Kürzungen nach Nr. 2 c) gelten entsprechend für die ver-
sicherten Kosten.

5. Restwerte
Restwerte werden angerechnet.

§ 7.2  Entschädigung als Geldleistung

1. Geldleistung
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geld-

leistung.
b) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Ent-

sorgung der zerstörten oder beschädigten Sachen, deren 
Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte (siehe „Ver-
sicherte und nicht versicherte Sachen“), die Lieferung an 
den Schadenort sowie die Montage in ortsüblicher Höhe 
ersetzt werden.

c) Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Scha-
denortes (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im  Zusammenhang 
mit dem Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und 
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Remontage von Vergitterungen) notwendig sind, werden 
nur soweit vereinbart und in vereinbarter Höhe ersetzt 
(siehe Versicherte Kosten).

d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei 
der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und 
Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungs-
bedingte Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Er-
scheinungsbild entstehen.

e) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versi-
cherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das 
gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer die Mehr-
wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

2. Notverglasung/Notverschalung
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasun-
gen und Notverschalungen) kann vom Versicherungsneh-
mer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kos-
ten geltend gemacht werden.

3. Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe „ver-

sicherte Kosten“) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls.

b) Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für die ver-
sicherten Kosten.

4. Restwerte
Restwerte werden angerechnet.

A § 8  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 
BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens 
bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung  
fällig.

3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) und Nr. 

2 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infol-
ge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-

rungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

A § 9  Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der 
Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während 
des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Ver-
sicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bishe-
rigen Wohnung erlischt spätestens drei Monate nach Um-
zugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung 
gebracht werden.

2. Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige 
Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn 
er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); 
für eine Übergangszeit von drei Monaten besteht Versiche-
rungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf 
die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der 
bisherigen Wohnung erlischt spätestens drei Monate nach 
Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei 

Beginn des Einzuges dem Versicherer mit Angabe der 
neuen Wohnfläche in Quadratmetern bzw. sonstiger für 
die Prämienberechnung erforderlichen Umstände anzu-
zeigen.

b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherun-
gen vereinbart, so ist dem Versicherer in Textform mit-
zuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen 
Wohnung vorhanden sind (siehe Modul Gefahrerhö-
hung).

c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die 
Wohnfläche oder der Wert des Hausrates und wird der 
Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, 
kann dies zu Unterversicherung führen.



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Glasversicherung 5/14

AG
lB

-C
IF

4A
LL

 1
0.

20
23

/1

5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Woh-

nung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
b) Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter 

Prämiensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. 
Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang 
der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird 
einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in 
Textform zu erklären.

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Ver-
sicherungsnehmer den Beitrag nur in der bisherigen 
Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung be-
anspruchen.

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versiche-

rungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der 
Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten 
als Versicherungsort (siehe Modul Versicherungsort) die 
neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bis-
herige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des 
Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des 
Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit. Da-
nach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen 
Wohnung des Versicherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht 
bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten 
aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (sie-
he Modul Versicherungsort) die bisherige Ehewohnung 
und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. 
Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertra-
ges, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der 
nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden  Bei-
tragsfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz 
für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 
1 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten 
nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgen-
den Beitragsfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für 
beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaf-
ten und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am 
Versicherungsort gemeldet sind.

A § 10  Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß (Verweis Ab-
schnitt „B“ Gefahrerhöhung) kann insbesondere dann vor-
liegen, wenn
a) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;

b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt 
wird;

c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;
d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenom-

men wird;
e) Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – 

verändert wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in 
der gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist.

A § 11 Beitragsänderung

1. Unabhängig von Prämienanpassungen gemäß A § 6 gilt, 
dass der vertraglich vereinbarte Beitragssatz (ohne Ver-
sicherungsteuer) für Versicherungsverträge mit gleichen 
Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang linear 
anzupassen ist, wenn deren Schadenaufwendungen, 
Feuerschutzsteuer und ihnen zuzuordnende Kosten die 
gesamten Beiträge (ohne Versicherungsteuer) dieser 
Versicherungsverträge innerhalb eines Ermittlungszeit-
raumes über- oder unterschreiten. Eine Anpassung er-
folgt frühestens nach Ablauf des ersten Versicherungs-
jahres.

2. Der Ermittlungszeitraum des Anpassungsbedarfs be-
trägt mindestens 1 Versicherungsjahr und höchstens 
3 Versicherungsjahre. Prämienanpassungen gemäß A § 
6 sind dabei nicht zu berücksichtigen. Die anerkannten 
Grundsätze der Versicherungsmathematik sind anzu-
wenden.

3. Die Beitragsanpassung tritt mit Beginn des der Ermitt-
lung folgenden Versicherungsjahres in Kraft. Der Ver-
sicherer kann von einer Beitragsanpassung absehen, 
wenn die gemäß Nrn. 1. und 2. zu ermittelnde Differenz 
3 % nicht erreicht. Der errechnete Veränderungssatz 
ist dann jedoch in den folgenden Jahren zu berücksich-
tigen. Eine Beitragsanpassung ist auf 15 % des voran-
gegangenen Jahresbeitrages (ohne Versicherungsteuer) 
begrenzt.

4. Die Erhöhung des Beitrages ist dem Versicherungsneh-
mer spätestens einen Monat vor der Fälligkeit schriftlich 
mitzuteilen. In der Mitteilung ist der alte und der neue 
Beitrag gegenüberzustellen und der Versicherungs-
nehmer über dessen Kündigungsrecht nach § 40 VVG 
zu unterrichten. § 40 (1) VVG lautet: Erhöht der Versi-
cherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie, 
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
entsprechend ändert, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frü-
hestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Beitragserhöhung, kündigen.
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  Abschnitt „B“

B § 1  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem  Versicherer  alle  ihm  bekannten  Ge-
fahrumstände  anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 

vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung 
der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 

Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen hätte. Tritt der Versicherer nach Eintritt 
des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leis-
tung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich 
auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-

nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung
  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen 
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), 

zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-

ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) 
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Um-
stände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Be-
gründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 
b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur 
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 
1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum 
Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf 
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.
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B § 2  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Zahlung

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun-
gen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach  
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt  ist  ausgeschlossen, wenn  der  Versicherungs-
nehmer  die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeit-
punkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der 
Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B § 3  Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-

gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer 
der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zu-
gegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
a) Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haus-

halt vereinbart ist, gilt
aa) als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere 

die vollständige und dauerhafte Auflösung des Haus-
haltes nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in 
eine stationäre Pflegeeinrichtung oder nach Aufgabe 
einer Zweit- oder Ferienwohnung.

bb) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Ver-
sicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniser-
langung des Versicherers über die vollständige und 
dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch 
zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsneh-
mers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe 
die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der ver-
storbene Versicherungsnehmer.

  Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versi-
cherten Interesses.

b) Soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen 
Inhaltsversicherung vereinbart ist, gilt als Wegfall des ver-
sicherten Interesses insbesondere das Ende der Verfü-
gungsgewalt des Versicherungsnehmers über die versi-
cherten Geschäftsräume oder Betriebsstätte.

B § 4  Folgeprämie

1. Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 

der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 

Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung ange-
gebenen Zeitraums geleistet wurde.
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2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprä-
mie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der 
Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen 
– Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der 
nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zah-
lung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, 
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung ge-
setzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul-
deten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirk-
sam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Nr. 3b) bleibt unberührt.

B § 5  Lastschrift

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende De-
ckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsver-
such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 

berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 
ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu über-
mitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B § 6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperio-
de werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird.

B § 7  Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 

vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versiche-
rer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der 
Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Ver-
sicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die 
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf,  
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-

tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten.  
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Ver-
sicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Ge-
fahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertrags-
annahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwer-
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den der Rücktrittserklärung zu.
  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 

Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Un-
ternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse ge-
nommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

B § 8  Obliegenheiten

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-

rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu er-
füllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 

vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbar-

ten Obliegenheiten
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 

fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versi-
cherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des  
Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 

des Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 

von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-

zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-

dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befol-
gen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind 
Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichti-
gung durch den Versicherer aufzubewahren;

gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers er-
forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten;

hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit 
ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollstän-
dig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
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B § 9  Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

  Siehe dazu Abschnitt „A“ § 10.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 

die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-

cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss 
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den  
Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers
  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 

nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder 
die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

  Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 

die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 

ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 
2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des 
Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte 
zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie 
verlangt.

B § 10  Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
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dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die 
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Ver-
sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von 
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden 
wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

B § 11  Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die 
andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mit-
teilung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in Abschnitt „B“ Nr. 3a beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der 
Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von 
der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfach- 
versicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-

selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen 
der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr 
als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen.

  Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demsel-
ben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung  
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch 
aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die  

Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht hö-
her ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämien errechnet wurde, 
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen  
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen 
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leis-
ten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder 
in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 

Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, 
kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag 
herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung 
dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren  Versicherungsverträge  
der  Versicherungswert  gesunken  ist.  Sind in  diesem  
Fall  die  mehreren  Versicherungsverträge  gleichzeitig  
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen wor-
den, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und 
der Prämien verlangen.

B § 12  Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
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Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auf-
trag des Versicherten geschlossen und den Versicherer 
nicht darüber informiert hat.

B § 13  Kosten für die Abwendung, Minderung und Er-
mittlung des Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) entspre-
chend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, 
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse er-
bracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm 
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 

oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

B § 14  Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versiche-
rer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der  
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzan-
spruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, 
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht wer-
den, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich  
verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht 
unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschrif-
ten zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs 
auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den 
Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer.

B § 15  Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kün-
digen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie 
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Mo-
nat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung 
zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
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doch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

B § 16  Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungs-

fall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des  
Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglis-
tig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täu-
schen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

B § 17  Anzeigen / Willenserklärungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stellen. ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw.  
Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-

lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Ent-
sprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeig-
ten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen  
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Be-
stimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

B § 18  Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-

vertrages,
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 

dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

B § 19  Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

B § 20  Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
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Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn 
der Verjährung liegt.

B § 21  Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 

auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

B § 22  Maklervollmacht

Der den Beantragungsprozess und den Versicherungsver-
trag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegen-
zunehmen und weiterzuleiten.
Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüg-
lich an den Versicherer weiterzuleiten.

B § 23  Wechsel des Versicherers

Die Assekuradeur ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustimmung 
des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit des 
Versicherungsvertrages, den Versicherer zu wechseln. Dies 
ist jedoch nur möglich, bei gleich bleibendem Versicherungs-
schutz und bei gleich bleibender Prämie/ gleich bleibendem 
Prämiensatz.
Der Wechsel des Versicherers ist dem Versicherungsnehmer 
spätestens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem Wechsel 
mitzuteilen. Der Wechsel des Versicherers begründet kein 
Recht auf ein außerordentliches Kündigungsrecht.

B § 24  Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Stand: 01.01.2023

Besondere Bedingungen und Klauseln für die Glasversicherung

Diese Bedingungen gelten nur, soweit dieser Versiche-
rungsschutz beantragt und im Versicherungsschein 
oder dessen Nachträgen die Mitversicherung der 
Glasversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist. 

1. Versicherte Sachen
Versichert ist in Ergänzung zu A § 3 AGlB CIF4ALL 2021 die
Gebäude- und Mobiliarverglasung der im Versicherungs-
schein benannten Wohnung, des Ein- und Zweifamilien-
hauses oder des Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung
gegen Bruchschäden (Zerbrechen). Versichert ist dabei:
a. Die Gebäudeverglasung: Glas- und Kunststoffscheiben
von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wintergärten,
Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Lichtkuppeln,
Dächern, Brüstungen, Duschkabinen, Sonnenkollektoren;
Glasbausteine, Profilbaugläser.
b. Die Mobiliarverglasung: Glasscheiben von Bildern, Schrän-
ken, Vitrinen; Stand-, Wand- und Schrankspiegel; Glasplat-
ten, Glasscheiben und Sichtfenstern von Öfen, Elektro- und
Gasgeräten und Duschkabinen, Glaskeramik-Kochflächen
einschließlich zugehöriger Technik, falls diese nur gemein-
sam ausgetauscht werden kann, und Aquarien/Terrarien bis
300 l Fassungsvermögen.

2. Entschädigung
§ A § 7.1 AGlB CIF4ALL 2021 (Entschädigung als Sachleis-
tung) entfällt. Der Versicherer entschädigt gemäß § A § 7.2
AGlB CIF4ALL 2021 (Entschädigung als Geldleistung).

3. Deckungserweiterungen und Entschädigungsgrenzen
a. In Ergänzung zu A § 3,1 AGlB CIF4ALL 2021 sind künst-
lerisch be- und/oder verarbeitete Scheiben (z. B. Motivdar-
stellungen durch Ätzung, Schliff, Malerei), wenn sie ihrer
Art nach zu den versicherten Verglasungen gehören bis zu
2.000,-- € versichert.
b. In Ergänzung zu AA § 4,2. AGlB CIF4ALL 2021 sind Sonder-
kosten wie z. B. für 
– Gerüste, Kräne und die Beseitigung von Hindernissen

auf Erstes Risiko bis 5.000 € je Schadensfall,
– Schäden aufgrund handwerklicher Arbeiten z. B. wegen

Neu- und Umbauten während der Vertragsdauer,
– Kosten für das Beseitigen und Wiederanbringen von

Bauteilen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben behin-
dern bis zu 2.000 € mitversichert.

c. In Ergänzung zu A 3 AGlB CIF4ALL 2021 sind Verglasun-
gen von privatgenutzten Gewächshäusern bis zu 5.000 €
versichert.

4. Mobiliarverglasung in Zweifamilienhäusern
In Zweifamilienhäusern (auch Einfamilienhäuser mit Einlie-
gerwohnung) beschränkt sich der Versicherungsschutz für
Mobiliarverglasung auf die vom Versicherungsnehmer be-
wohnte Wohnung.

5. Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung
Beantragt ein Kunde der ConceptIF Anschlussversiche-
rungsschutz für die  Glasversicherung, und besteht zu die-
sem Zeitpunkt noch ein anderweitig gültiger auslaufender
Glasversicherungsvertrag, so  besteht eine Summen- und
Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Vorausset-
zungen und Bedingungen:
a. Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen 
Vertrages über den anderen noch bestehenden Glasversi-
cherungsvertrag hinausgeht, gewährt der Versicherer dem
Versicherungsnehmer Differenzdeckung für solche Ereig-
nisse, die zukünftig über den Anschlussversicherungsschutz
gedeckt wären, in der Höhe der Versicherungssumme,
höchstens jedoch 10.000 €.
aa) Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdiffe-

renzdeckung erfolgt im Anschluss an die anderweitig 
bestehende Glasversicherung.

bb) Deckung aus bestehenden Glasversicherungen geht 
ausnahmslos diesem Vertrag vor.

cc) Dabei bilden die in diesem Differenzvertrag vereinbar-
ten Selbstbeteiligungen und die hier genannten Bedin-
gungen den Rahmen für gleichartige Leistungen aus
allen Versicherungsverträgen zusammen.

cc) Leistet der Versicherer aus einer anderen Glasversi-
cherung nicht, weil der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung des Beitrages im Verzug war oder eine Oblie-
genheit verletzt wurde, so wird dadurch der Umfang
der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung nicht
vergrößert.

Der Versicherungsschutz für die Summen- und Bedingungs-
differenzdeckung gilt längstens für 18 Monate ab Antrags-
eingang und endet automatisch mit dem Beginn des end-
gültigen Versicherungsvertrages. Er entfällt rückwirkend ab 
Beginn, wenn der endgültige Vertrag nicht zustande kommt. 
Beide Vertragsparteien haben das Recht, die Bedingungs-
differenzdeckung während der Laufzeit mit Monatsfrist zu 
kündigen.
Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande 
kommen, so kann der Differenzbeitrag für den Zeitraum 
des Differenzversicherungsschutzes p.r.t. auf Basis des 
nicht zustande gekommenen Anschlussvertrages erhoben 
werden.
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a. Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versiche-
rungsnehmer unverzüglich
aa) den Versicherungsfall dem Versicherer anzuzeigen, so-

fern bereits für den Versicherungsnehmer erkennbar 
ist, dass der anderweitige Versicherer nicht oder teilwei-
se leistet,

bb) den Versicherungsfall dem Versicherer spätestens 
dann anzuzeigen, wenn der anderweitige Versicherer 
den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt 
hat. Der Versicherungsnehmer hat im Übrigen jede zu-
mutbare Untersuchung über Ursachen und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft und 
Vollmacht zu erteilen oder erteilen zu lassen und Be-
lege beizubringen. Das gilt auch und insbesondere für 
Nachweise und Leistungen anderer Versicherer.

5. Leistungsgarantie und Geltung von Leistungsver-
besserungen
a.  Der Versicherer garantiert, dass die dieser Glasversi-
cherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Glasversicherung (AGlB CIF4ALL 2021) 
und die Besonderen Bedingungen und Klauseln (BB GlVGV 
CIF4ALL classic 2023) ausschließlich zum Vorteil der Versi-
cherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen 
abweichen.
b.  Der Versicherer garantiert die Einhaltung der in den Mus-
terbedingungen des GDV aufgeführten Leistungen auch 
ohne ausdrückliche Erwähnung in den AGlB 2021 oder den 
dazugehörigen Besonderen Bedingungen und Klauseln BB 
GlVGV CIF4ALL classic 2023.  
c.  Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingun-
gen ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer 
und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Be-
dingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
d.  Garantiezusagen zu den empfohlenen Mindeststandards 
des Arbeitskreises Beratungsprozesse:
Es wird garantiert, dass die vorliegenden Versicherungs-
bedingungen hinsichtlich des Umfanges des Versiche-
rungsschutzes unter Einbeziehung aller optionalen und 
mitversicherten Risiken ausschließlich zum Vorteil der Versi-
cherungsnehmer von den empfohlenen Mindeststandards 
des Arbeitskreises Beratungsprozesse für die Glasversiche-
rung – jeweils aktueller Stand – abweichen.
Künftige Verbesserungen des Umfanges des Versicherungs-
schutzes der Mindeststandards, die über den Umfang der 
vorliegenden Bedingungen hinausgehen, gelten automa-
tisch für diesen Vertrag.

6. Besitzstandsgarantie 
a.  Stellt sich bei einem Schadenfall heraus, dass der Ver-
sicherungsnehmer durch die Vertragsbedingungen des Vor-
vertrags beim vorherigen Versicherer in Bezug auf den Ver-
sicherungsumfang bessergestellt gewesen wäre, wird über 

die Besitzstandsgarantie nach den Versicherungsbedingun-
gen des letzten Vertragsstandes des direkten Vorvertrags 
reguliert. Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall die 
Bedingungen des Vorversicherers zur Verfügung zu stellen.
b.  Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass
aa) ununterbrochen Versicherungsschutz bestand;
bb) der Vorvertrag für ein inländisches Risiko bei einem in 

Deutschland zugelassenen Versicherungsunterneh-
men bestand;

cc) die durch diesen Vertrag vereinbarte Versicherungs-
summe die Höchstersatzleistung darstellt.

dd) der Versicherungsfall ist nicht später als fünf Jahre nach 
Vertragsbeginn des jetzigen Vertrages eingetreten. 

c. Darüber hinaus gilt die Besitzstandsgarantie nicht für 
Schäden im Zusammenhang mit
aa) Vorsatz;
bb) berufliche und gewerblichen Risiken;
cc) Assistance- und sonstige versicherungsfremde Dienst-

leistungen;
dd)  Deckungen oder Teil-Deckungen nach dem Prinzip der 
Unbenannten Gefahren und der Allgefahrendeckung.
d. Die Besserstellungsgarantie gegenüber dem Vorvertrag 
gilt nicht ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen für 
Schäden
aa) durch Kriegsereignisse jeder Art;
bb) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 

Substanzen;
e. Diese Garantie gilt nur, sofern aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag keine Leistung für das Schadenereignis in 
Anspruch genommen werden kann (Subsidiärdeckung).

7. Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen.

Ferner gelten die folgenden Klauseln:

PK 0714 Wandplatten
Ausgeschlossen sind Schäden durch Zerbrechen (Abschnitt 
„A“ § 1 Nr. 1 AGIB CIF4ALL 2021) von Wand- und sonstigen 
Platten, wenn sich diese unversehrt gelöst haben.

PK 0731 Mehrscheiben-Isolierverglasungen
Der Versicherer leistet bei Mehrscheiben-Isoliervergla-
sungen Ersatz für Beschädigungen der Randverbindungen 
oder für ein Undicht werden nur, wenn gleichzeitig ein 
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ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (Abschnitt „A“ § 
1 Nr. 1 AGlB CIF4ALL 2021) der Scheibe vorliegt.

PK 0732  Blei-, Messing- oder Eloxalverglasung, Trans-
parentes Glasmosaik
Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas 
bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalver-
glasungen oder von transparentem Glasmosaik nur, wenn 
gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen 
an der zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide 
Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden 
an der Scheibe den anderen Schaden verursacht hat. Die 
Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand der Ver-
sicherung.

PK 0733 Entschädigung für Umrahmungen, Mauer-
werk und Schutzeinrichtungen
Der Versicherer leistet bis zu 2.000,-- € je Schadensfall Ent-
schädigung auch für Schäden an Umrahmungen, Mauer-
werk und Schutzeinrichtungen, wenn gleichzeitig ein 
ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (Abschnitt „A“ 
§ 1 Nr. 1 AGlB CIF4ALL 2021) an der versicherten Scheibe 
selbst vorliegt und entweder beide Schäden auf derselben 
Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe den 
anderen Schaden verursacht hat. Dies gilt auch für Um-
rahmungen, Mauerwerk und Schutzeinrichtungen von ver-
sicherten Sachen, die nicht aus Glas bestehen.

PK 0734 Entschädigung für Anstriche, Malereien, 
Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacke und Folien
Der Versicherer leistet bis zu 2.000,-- € je Schadensfall Ent-
schädigung auch für Schäden an Anstrichen, Malereien, 
Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien, wenn 
gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen 
(Abschnitt „A“ § 1 Nr. 1 AGlB CIF4ALL 2021) der versicherten 
Scheibe selbst vorliegt.

Innovationsklausel/Bedingungsverbesserungen/ 
Bedingungsgarantie

a. Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Glasversicherung 
(AGlB CIF4ALL 2021) oder die dem Vertrag zu Grunde liegen-
den Besonderen Versicherungsbedingungen ausschließlich 
zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbei-
trag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit soforti-
ger Wirkung auch für diesen Vertrag.
b. Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedin-
gungen zur Glasversicherung ausschließlich zum Vorteil des 
VN von den durch den Gesamtverband der Versicherungs-
wirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen sowie den 
Mindeststandards des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie – 
Stand 02/2010 – abweichen.
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  Wichtige Hinweise zur Vorvertraglichen Anzeigepflicht 

Information zu § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über 
die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht bei den 
Angaben im Versicherungsantrag
Stand: 01.06.2021 

Gemäß § 19 VVG sind Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wie 
zum Beispiel Angaben zu Ihrer Gesundheit oder zu Vor-
schäden, wahrheitsgemäß und vollständig mitzuteilen. 
Ebenso sind Sie nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung, aber 
vor Annahme des Vertrages, verpflichtet, Fragen zu den ge-
fahrerheblichen Umständen wahrheitsgemäß zu beantwor-
ten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie 
nur geringe Bedeutung beimessen. 

Sie gefährden ganz oder teilweise Ihren Versiche-
rungsschutz, wenn Sie unrichtige oder unvollständige 
Angaben machen. In solchen Fällen ist der Versiche-
rer zum Rücktritt und Wegfall des Versicherungs-
schutzes, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
berechtigt. 

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grobfahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Er-
klären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfal-
les, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungs-
pflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags/der Prä-
mie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vor-
vertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 

schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 

Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden 
die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, wer-
den die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch 
die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Ver-
tragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hin-
weisen. 

Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemach-
te Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung 
unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die 
wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten.  
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Allianz Versiche-
rungs-AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Ist der Versicherungsnehmer nicht der Beitrags-
zahler, richten sich die folgenden Informationen auch an den Beitragszahler und die versicherten Personen.    

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting  GmbH
Barmbeker Str. 6a
22303 Hamburg
Tel: +49 (0)40 - 69 63 55 - 0
Fax: +49 (0)40 - 69 63 55 - 109
E-Mail: pro@conceptif.de

als Assekuradeur

für die
Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin
Telefon: 0800 - 41 00 115
E-Mail: sachversicherung@allianz.de

als Risikoträger (Versicherer). 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter: info@dsb-hechelmann.de

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenver-
arbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen
Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-
schluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung 
des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten 
und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 

Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statisti-
ken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich 
sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. 
Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Daten-
kategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) 
DSGVO i.V.m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein:

– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
einschließlich Tests

– zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 
und für andere Produkte von Kooperationspartnern so-
wie für Markt- und Meinungsumfragen,

– zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens,
– zur Kundenzufriedenheitsbefragung
– zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Pro-

zessen, Dienstleistungen und Produkten.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrecht-
licher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. 
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen,
speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die weitere Kom-
munikation zu dem betreffenden Vorgang, sofern Sie dieser
Nutzung nicht widersprechen.



Datenschutzhinweise zur Antrags- und Vertragsbearbeitung 2/3

4. Kategorien von Empfängern der personenbezoge-
nen Daten
Rückversicherung:
Von uns für den Versicherer übernommene Risiken versi-
chern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rück-
versicherer) über einen Rückversicherungsmakler. Dafür 
kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-
daten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit die-
ser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versiche-
rungsfall machen kann. Der jeweilige Rückversicherer erhält 
keine personenbezogenen Daten.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermitt-
ler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil unterschiedlicher Dienst-
leister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im 
Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Internetseite unter www.conceptif.de unter der Rubrik Da-
tenschutz entnehmen.

5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jah-
ren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten er-
geben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ih-
rer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichti-
gung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen.
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Ver-

arbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung 
zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an 
den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit: Thomas Fuchs, Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG,
20459 Hamburg

7. Hinweis-Informationssystem der Versicherungs-
wirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informa-
tionssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung 
der Risikobeurteilung im Antragsfall, zu Sachverhaltsaufklä-
rung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch be-
stimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforder-
lich. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den 
beigefügten Informationen zum HIS.

8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
(z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes) bzw. 
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erfor-
derlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer erfolgen.

9. Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen not-
wendig ist, fragen wir z.B. bei der Schufa oder Creditreform 
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungs-
verhaltens ab. Weitere Hinweise können Sie der Dienstleis-
terliste im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf 
unserer Internetseite entnehmen.

CI
F4

AL
L 

D
SH

 1
0.

20
23

/1



Datenschutzhinweise zur Antrags- und Vertragsbearbeitung 3/3

10. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau be-
stätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgaran-
tien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutz-
vorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden 
sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Daten-
schutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern fin-
den Sie ggf. auf unserer Dienstleisterliste. 

11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei 
Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert 
etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe 
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu 
Ihrem Vertrag gespeicherten Daten [sowie ggf. von Dritten 
hierzu erhaltenen Informationen] entscheiden wir vollauto-
matisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisier-
ten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher 
festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen:

Wir können automatisierte Entscheidungsprozesse in der 
Kompositversicherung einsetzen. Je nach Vertragsdauer 
und Schadenhäufigkeit erfolgt eine automatisierte Vertrags-
kündigung, die mit einem Angebot zur Vertragsfortführung 
mit Vereinbarung eines Selbstbehaltes oder eines Risikoaus-
schlusses (bspw. für Leitungswasserschäden) verbunden 
sein kann. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Ent-
scheidung anzufechten, Ihren eigenen Standpunkt geltend 
zu machen und eine Überprüfung der Entscheidung durch 
unsere Mitarbeiter zu verlangen.

Aktualisierung der Datenschutzhinweise:
Die Datenschutzhinweise werden bei Bedarf aktualisiert und 
können Sie unserer Internetseite: www.conceptif.de unter 
der Rubrik Datenschutz entnehmen.
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Auflistung der eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister

Dienstleister Gegenstand der Beauftragung

Allianz Deutschland AG Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und 
Leistungsbearbeitung

Allianz Technology SE Shared-Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe

AZT Automotive GmbH Allianz Zentrum für Technik, Schadendatenanalyse in der Kfz-Versicherung

Allianz Rechtsschutz-Service GmbH Selbständige Schadenbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung 

Allianz Handwerker Services GmbH Beauftragung, Koordination und Abrechnung von Dienstleistern und 
Handwerkern

AWP Service Deutschland GmbH Assistancedienstleistungen 

ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH Vertragsbearbeitung/-verwaltung, Abrechnung

ConceptIF Schadenmanagement UG Leistungsbearbeitung

Cevo Systemhaus GmbH Datenverarbeitung, IT-Wartung

fbs financial service GmbH vertriebs- und kundennahe Servicedienstleistungen, Telefonservice

fbs financial broker service GmbH vertriebs- und kundennahe Servicedienstleistungen, Telefonservice

rehacare GmbH, Gesellschaft der medizini-
schen und beruflichen Rehabilitation Reha-Dienstleistungen

VLS Versicherungslogistik GmbH Posteingangsbearbeitung

KVM ServicePlus - Kunden- und Vertriebsma-
nagement GmbH vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen, Telefonservice

Audatex Autoonline GmbH Unterstützung bei der Kfz-Schadenfeststellung und -abwicklung

ControlExpert GmbH Schadenmanagement für motorisierte Fahrzeuge

Crawford & Company (Deutschland) GmbH 
Medical Consulting, Unterstützung bei der Erstellung medizinischer 
Gutachten in der Krankenversicherung und Unterstützung bei der An-
trags- und Leistungsprüfung in der Lebensversicherung

DEKRA Claims Services GmbH Schadenbearbeitung

DEKRA Automobil GmbH Schadenfeststellung

Eucon GmbH KFZ- und Sachschadenmanagement 

GDV Dienstleistungs GmbH & Co. KG Zentralruf der Autoversicherer

IBM Deutschland GmbH IT-Wartung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Überein-
stimmung mit den Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-
wirtschaft und der von Ihnen gegebenenfalls im Rahmen 
Ihres Versicherungsantrags oder der Leistungsbearbeitung 
abgegebenen Einwilligung in die Erhebung und Verwendung 
von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungser-

klärung. Dies beinhaltet auch die Weitergabe von Daten an 
Dienstleister, soweit dies für Erbringung der Dienstleistung 
erforderlich ist. Diese Liste nennt solche Dienstleister sowie 
Kategorien von Dienstleistern. Auch die Aufgaben, die den 
einzelnen Stellen übertragen wurden, können Sie der fol-
genden Auflistung entnehmen. 
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Gutachter medizinische und pflegerische Begutachtung in der Unfallversicherung 
sowie Gutachtenerstellung

1MBConsult GmbH
Unterstützung bei der Erstellung medizinischer Gutachten in der  
Unfallversicherung 

Entsorgungsunternehmen datenschutzgerechte Vernichtung von Papierunterlagen

Intelligent Mechatronic Systems lnc. Canada; Telematikdatenerfassung und -verwaltung für Telematiktarife 
in der Kfz-Versicherung

KrollOntrack GmbH Datenrettung

Mondial Kundenservice GmbH (MKS) Schadenbearbeitung in der KFZ- und Sachversicherung

Sachcontrol GmbH Schadenfeststellung 

Schaden-Schnell-Hilfe GmbH Schadenfeststellung in der KFZ-Versicherung

Informa HIS GmbH Unterstützung bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und 
-schäden

Rechtsanwälte Beschaffung von Ermittlungsakten

Rechtsanwälte Wagner, Pauls, Kalb Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Seghorn Inkasso GmbH Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Sirius Inkasso GmbH Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Toptranslation GmbH Übersetzung

Regulierungsstellen Ausland Schadenbearbeitung, Regulierung von Auslandsschäden

Sachverständige Schadenfeststellung in der Haftpflicht-, KFZ- und Sachversicherung

Spezialisten für Autoglas Reparatur von Autoglasschäden

Kategorien von Dienstleistern, die für o. g. Gesellschaften tätig werden und bei denen die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten kein Hauptgegenstand des Auftrages ist bzw. die nur gelegentlich tätig werden

Dienstleisterkategorie Gegenstand der Beauftragung

Adressdienstleister Aktualisierung von Adressdaten

Archivierungs-/Entsorgungsunternehmen Aktenarchivierung und Entsorgung von Akten/Datenträgern

Assistancedienstleister Assistanceleistungen

Call-Center Telefondienstleistungen

Druckereien Druckdienstleistungen (Druck/Postversand)

Elektronisches Versandmanagement Versanddienstleistungen (E-Mail-Versand)

Medizinische Gutachter und Sachverständige 
(Ärzte, Psychologen, Psychiater etc.)

Analyse, Begutachtung und Beratung zu Rehabilitations- und sonstigen 
medizinischen Maßnahmen

Sonstige Gutachter, Sachverständige,  
Prüfdienstleister Erstellung von Gutachten/Expertisen sowie Beratung in speziellen Fällen

Inkassounternehmen Forderungseinzug

IT- und Telekommunikationsdienstleister IT-Dienstleistungen (z. B. IT, Telefonie, Netzwerk, Wartung)

Logistikdienstleister Posteingangsbearbeitung/Dokumenten-Management
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Marketingagenturen Marketingaktionen

Marktforschungsunternehmen Marktforschung

Recherchedienstleister (z. B. Detekteien) Auskunfts- und Recherchedienstleistungen

Rechtsanwaltskanzleien Anwaltliche Dienstleistungen

Rehabilitationsdienste und Dienstleister für  
Hilfs- und Pflege- sowie medizinische Leistungen Assistanceleistungen (z. B. Beratung zu Rehabilitationsmaßnahmen)

Rückversicherer Einbindung in die Risiko- und Leistungsprüfung in speziellen Fällen

Schadendienstleister/Sanierer/Werkstätten Unterstützung in der Schadenbearbeitung

Übersetzer und Dolmetscher Übersetzungen und ähnliche Unterstützungsleistungen

Wirtschaftsprüfer Prüfdienstleistungen

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprü-
fen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von Daten mit dem von Ihnen 
im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Hinweis-Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung 
der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere 
Informationen dazu entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Hinweisen zum HIS.
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  Informationen zum Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Stand: 01.06.2021

Information über den Datenaustausch mit der  
informa HIS GmbH auf Grundlage Art. 13 und 14 DSGVO

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bzw. 
der Versicherer/Risikoträger bei Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbeitung 
Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikations-
daten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer 
Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-An-
frage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand 
dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Ver-
sicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert 
sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten 
in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche In-
formationen können nur aufgrund einer früheren Meldung 
eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden 
sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS ge-
speichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, 
das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden 
Internetseiten: www.informa-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich 
Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS 
der Versicherungswirtschaft. Sie verarbeitet darin perso-
nenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei 
der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden 
zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um An-
gaben zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf 
Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines Versi-
cherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunter-
nehmen) hindeuten können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Da-
ten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist zuläs-
sig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erfor-
derlich ist, sofern nicht die Interessen und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, d ie den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen.
Die informa HIS GmbH selbst trifft k eine Entscheidungen 

über den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder 
über die Regulierung von Schäden. Sie stellt den Versiche-
rungsunternehmen lediglich die Informationen für die dies-
bezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versiche-
rungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten
Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der informa HIS 
GmbH – abhängig von der Versicherungsart bzw. -sparte – 
die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbe-
zogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versiche-
rungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) 
sowie das anfragende Versicherungsunternehmen gespei-
chert. Bei einer HIS-Einmeldung, über die Sie gegebenenfalls 
von dem Versicherungsunternehmen gesondert informiert 
werden, speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken 
oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten 
können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet 
wurden. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive 
Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Scha-
denmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind 
Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen 
mit Sitz in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von 
Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden. 

Dauer der Datenspeicherung

Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Perso-
nen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte 
Zeit. Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach 
zwei Jahren gelöscht. Für die Speicherfristen bei HIS-Ein-
meldungen gilt:
Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsda-
tum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende 
des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung 
gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute 
Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur Verlänge-
rung der Speicherung der personenbezogenen Daten um 
weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in 
diesen Fällen 10 Jahre. 
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Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Be-
richtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Ver-
arbeitung. Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können 
gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten genann-
ten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, sich an die für die informa HIS GmbH 
zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutz-
beauftragte, Gustav- Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 
– zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das 
HIS ist die für das Versicherungsunternehmen zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverar-
beitung aus Gründen, die sich aus der besonderen 
Situation der betroffenen Person ergeben, unter 
der unten genannten Adresse widersprochen 
werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS 
GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem 
Gebäude gespeichert hat und an wen welche Daten über-
mittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies 
gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbst-
auskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass 
die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Grün-
den keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine 
eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht 
möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermei-

den, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von 
Ihnen: 
– Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
– Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 

Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 
– Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die 

Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung 1. 
oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 

– Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten 
Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments 
erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des 
Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags). 

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa 
HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden 
damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft 
auch via Internet unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ 
bei der informa HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Daten-
schutzbeauftragten
informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611/8808700 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS 
GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung 
Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse er-
reichbar: his-datenschutz@informa.de




